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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0262

öffentlich
Betreff:
Pressearbeit zu den Besucherproblemen am Groß Glienicker und Sacrower See

Erstellungsdatum 01.03.2021
Eingang 502: 26.02.2021

Einreicher: Birgit Malik und Winfried Sträter

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

16.03.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Ortsbeirat bittet den Oberbürgermeister, zum Sommer durch Presseveröffentlichungen auf die 
Probleme des Groß Glienicker und des Sacrower Sees beim sommerlichen Besucherandrang 
aufmerksam zu machen. Insbesondere soll darauf hingewiesen werden, dass an den 
Sommerwochenenden im weiten Umfeld der Seen große Parkprobleme für PKW bestehen. Außerdem 
liegt der Sacrower See in einem Naturschutzgebiet, daher gelten diverse Nutzungseinschränkungen 
am Seeufer und auf dem Wasser.

gez. 
Birgit Malik und Winfried Sträter
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
In regionalen Zeitungen ist in den letzten Jahren immer wieder auf die beiden Seen als Ausflugstipps 
zum Baden hingewiesen worden, ohne dass die Probleme der Überfüllung und der Parkplatznot 
erwähnt wurden. Durch diese Werbung ist der Andrang vermutlich noch weiter verstärkt worden. Hier 
sollte die städtische Pressepolitik rechtzeitig entgegenwirken. 
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0263

öffentlich
Betreff:
Abwasserbeseitigungsgebühren von im Ortsteil Groß Glienicke anfallenden Abwässern, die ins 
Klärwerk Berlin-Ruhleben geleitet werden

Erstellungsdatum 01.03.2021
Eingang 502: 01.03.2021

Einreicher: Andreas Menzel

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

16.03.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister wird gebeten, für den Ortsteil Groß Glienicke die Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung der im Ortsteil anfallenden Abwässer transparent zu belegen. 

Der Ortsbeirat bittet dabei auch um Darlegung, wie die Forderung nach lediglich kostendeckenden 
Gebühren eingehalten wird. 

Der Stellungnahme des Oberbürgermeisters sieht der Ortsbeirat mit besonderem Interesse - 
möglichst bis Ende Mai 2021 - entgegen.

gez. 
Andreas Menzel
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Die Abwässer aus dem Ortsteil Groß Glienicke werden mit einer seinerzeit von der Gemeinde Groß 
Glienicke i. W. mit Anliegerbeiträgen finanzierten Leitung zum Klärwerk Ruhleben der Berliner 
Wasserwerke verfrachtet.  Die Berliner Wasserbertrieb nehmen Abwässer für einen Mengenpreis von 
2,21 €/m³ an. Die in Groß Glienicke wohnenden Potsdamer müssen jedoch an die EWP einen 
Mengenpreis von 3,92 €/m³ bezahlen. Dies ist umso verwunderlicher, da die Investitionen, anders als 
in der LH P, bis zur Eingemeindung durch die Anlieger und seinerzeit der Gemeinde Seeburg durch 
eine Sonderzahlung gedeckt sein dürften. 
Im Urteil des VG Potsdam 8 K 6/14 (s. Anlage) wird die Satzung der LH P für ganz Potsdam als 
rechtsfehlerhaft aufgehoben. Im Urteil heißt es u. a. zu den Entscheidungsgründen:
„…
Die Bestimmungen über die Gebührensätze in § 25 WVS sowie §§ 19 ff. AWS sind mit dem 
Kostenüberschreitungsverbot des § 6 Abs. 1 Satz 3 KAG nicht vereinbar. Nach dieser Bestimmung 
soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung oder 
Anlage nicht übersteigen. Dieser Vorgabe wird entsprochen, wenn in der vom Einrichtungsträger zu 
erstellenden Gebührenkalkulation, auf deren Grundlage der Gebührensatz bestimmt wird, die 
voraussichtlichen Kosten der Einrichtung (Kostenmasse) und die voraussichtlichen Maßstabsein-
heiten, auf die die Gesamtkosten zu verteilen sind (Verteilungsmasse), in der Weise veranschlagt 
werden, dass weder unzulässige oder überhöhte Kostenansätze noch eine zu geringe Zahl von 
Maßstabseinheiten angesetzt werden (vgl. OVG Münster, Urteil vom 27. April 2015 - 9 A 2813/12 -, 
juris, Rz. 35; VG Cottbus, Beschluss vom 30. April 2018 - VG 6 L 151/16 -, juris, Rz. 10; Kluge, 
a.a.O., Rzn. 265, 376). Die Einhaltung der durch das Kostenüberschreitungsverbot gezogenen 
Obergrenze ist grundsätzlich durch eine methodisch korrekte und im Übrigen plausible bzw. stimmige 
Gebührenkalkulation oder Gebührenbedarfsberechnung zu belegen, die spätestens im Zeitpunkt der 
letzten mündlichen Verhandlung vorliegen muss (vgl. OVG Brandenburg, Urteil vom 27. März 2002 - 
2 D 46/99.NE -, juris, Rzn. 57 und 65; ebenso zur Beitragskalkulation: OVG Berlin-Brandenburg, 
Urteil vom 26. Januar 2011 - OVG 9 B 14.09 -, juris, Rz. 35; Kluge, a.a.O., Rzn. 380 ff., 387 a).“
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VERWALTUNGSGERICHT POTSDAM 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

VG 8 K 6/14 

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

 

 
hat die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Potsdam 
aufgrund der mündlichen Verhandlung 

vom 22. Mai 2019 

durch 
den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Burchards, 
den Richter am Verwaltungsgericht Gutfrucht, 
den Richter Dr. Gähler, 
die ehrenamtliche Richterin Balfanz und 
den ehrenamtlichen Richter Beckmann 

für R e c h t  erkannt:  
 
 Die Gebührenbescheide des Beklagten vom 27. Januar 2011, vom 7. Februar 
 2012 und vom 6. Februar 2013 sowie die Widerspruchsbescheide vom 12. 
 Dezember 2011, 26. Juni 2012 und 28. November 2013 werden aufgehoben. 

 Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

 Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
Dem Beklagten wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleis-
tung in Höhe des vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht zuvor die 
Kläger Sicherheit in Höhe des zu vollstreckenden Betrages leisten. 

 Die Berufung wird zugelassen. 

 
 

Tatbestand: 

Verkündet am: 22.05.2019 
 
 
Zehl 
Verwaltungsgerichtsbeschäftigte als 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Abschrift 
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Die Kläger wenden sich gegen Gebührenbescheide für die Trinkwasserlieferung und 

Schmutzwasserentsorgung für die Jahre 2010, 2011 und 2012.  

 

Trägerin der öffentlichen Wasserversorgung im Stadtgebiet P_____sowie in ver-

schiedenen Ortsteilen der Gemeinde S_____ist die L_____(§ 1 Abs. 1 der Satzung 

über die öffentliche Wasserversorgung der L_____[Wasserversorgungs- und -

abgabensatzung – WVS] vom 6. Dezember 2007 in der Fassung der 1. Änderungs-

satzung vom 15. Dezember 2009). Sie betreibt zu diesem Zweck eine einheitliche 

öffentliche Wasserversorgungsanlage. Ferner betreibt und unterhält die L_____zur 

Erfüllung der ihr nach § 66 Abs. 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes oblie-

genden Abwasserbeseitigungspflicht jeweils eine rechtlich selbständige öffentliche 

Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung, zur dezentralen Schmutzwas-

serbeseitigung und zur zentralen Beseitigung des Niederschlagswassers (§ 1 Abs. 1 

der Satzung für die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen der 

L_____[Abwasserbeseitigungs- und -abgabensatzung – AWS] vom 6. Dezember 

2007 in der Fassung der zum 1. Januar 2010 in Kraft getretenen 1. Änderungssat-

zung vom     12. März 2010). Zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der öffent-

lichen Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung bedient sie sich der Energie 

und Wasser P_____GmbH (§ 1 Abs. 2 WVS, § 1 Abs. 2 AWS). 

 

Die Anteile an der E_____und W_____GmbH (im Folgenden: E_____) werden zu 35 

% von der E_____ AG und zu 65 % von der Stadtwerke P_____GmbH (Stadtwerke) 

gehalten; die Anteile an den Stadtwerken liegen zu 100 % bei der L_____(Stadt). 

Grundlage der Aufgabenerfüllung durch die E_____ist unter anderem der notarielle 

Ver- und Entsorgungsvertrag (V+E-Vertrag) vom        20. Februar 1998 zwischen der 

Stadt und der damaligen Wasserbetrieb P_____GmbH (W_____), der Vorgängerge-

sellschaft der E_____. Im Februar 1998 übertrug die Stadt nach einer europaweiten 

Ausschreibung (vgl. hierzu und zu den Einzelheiten des V+E-Vertrags: Urteile der 

Kammer vom 6. September 2018 - VG 8 K 148/12 -, juris, Rzn. 5 ff., und VG 8 K 

169/12, UA S. 2 ff., jew. n.rkr.) von den bislang vollständig von ihr gehaltenen Ge-

schäftsanteilen an der W_____49 % auf die Firma E_____Aufbereitungs- und -

entsorgungsgesellschaft P_____mbH (E_____) für einen Kaufpreis von 167 Mio. 

DM. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die E_____beabsichtigte, die Gebüh-
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ren für Trink- und Abwasser bis zum Jahr 2017 auf 16,40 DM je m³ anzuheben, er-

warb die Stadt im Juni 2000 die Gesellschaftsanteile an der WBP von der 

E_____zurück und beendete den Betriebsführungsvertrag. Entgegen einer zunächst 

kommunizierten Absicht der Stadt (Pressemitteilung „Information 241/2000“ vom 19. 

Juni 2000) bildete der V+E-Vertrag auch weiterhin die Grundlage für die Aufgabener-

füllung durch die W_____. Diese fusionierte im Jahre 2002 mit der Energieversor-

gung P_____GmbH zur E_____, die ihrerseits in den V+E-Vertrag eintrat.  

 

Am 24. August 2004 schlossen die Stadtwerke, die E_____ AG und die E_____einen 

Ergebnisabführungsvertrag. Danach verpflichtete sich die E_____, ihren ganzen 

Gewinn, nämlich den entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwai-

gen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und einen in etwaige gesetzliche Rücklagen ein-

zustellenden Betrag, an die Stadtwerke abzuführen (§ 1 Abs. 1 des Vertrags). Die 

Stadtwerke verpflichteten sich, während der Vertragsdauer einen sonst entstehenden 

Jahresfehlbetrag auszugleichen (§ 1 Abs. 3 des Vertrags). Zugleich garantierten die 

Stadtwerke der E_____ AG für jedes volle Geschäftsjahr eine feste Ausgleichszah-

lung durch die E_____in Höhe von 1,792 Mio. Euro (§ 2 Abs. 1 des Vertrags).  

 

Im Dezember 2007 erstellte ein von der Stadt beauftragtes Wirtschaftsprüfungsun-

ternehmen eine Gebührenkalkulation für die „Kalkulationsperioden 2008/2009/2010/ 

2011/2012“, in der für jedes der angeführten Kalenderjahre ein gesonderter Gebüh-

rensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung, die zentrale sowie die dezentrale 

Schmutzwasserbeseitigung und die Trinkwasserversorgung errechnet wurde. Die am 

6. Dezember 2007 beschlossene Wasserversorgungs- und -abgabensatzung und die 

am selben Tage beschlossene Abwasserbeseitigungs- und -abgabensatzung setzten 

die so ermittelten Gebührensätze für die Wasserversorgung (§ 25 Abs. 1 WVS), die 

zentrale Schmutzwasserbeseitigung (§ 19 Abs. 7 AWS), die dezentrale Schmutz-

wasserbeseitigung (§ 20 Abs. 2 AWS) und die Niederschlagswasserbeseitigung      

(§ 21 Abs. 2 AWS) für fünf Jahre in Übereinstimmung mit den in der genannten Kal-

kulation ermittelten Gebührensätzen fest. Zugleich bestimmten die Satzungen, dass 

für die Wasserversorgung sowie die zentrale und dezentrale Schmutzwasserbeseiti-

gung Grundgebühren erhoben wurden (§§ 24 Abs. 1, Abs. 3, 25 Abs. 2 WVS; § 19 

Abs. 1, Abs. 8 AWS sowie § 20 Abs. 2, Abs. 7 AWS in der Fassung der 1. Ände-

rungssatzung vom 3. März 2010). Für die Kalkulationsperioden 2010 und 2011 legte 

TOP 6.2



- 4 - 

- 5 - 

der Beklagte eine Gebührenkalkulation für die Trinkwasserversorgung, die Schmutz-

wasserentsorgung und die Niederschlagswasserbeseitigung mit dem Stand vom     

13. Dezember 2009 und für die Kalkulationsperiode 2012 getrennte Gebührenkalku-

lationen einerseits für die Trinkwasserversorgung und andererseits für die Schmutz-

wasserentsorgung und die Niederschlagswasserbeseitigung, jeweils mit dem Stand 

vom 26. Oktober 2011 vor.  

 

In den Jahren 2008, 2009 und 2010 erzielte die E_____Erlöse aus Trinkwasserliefe-

rungen in Höhe von 16,977 Mio. EUR, 16,426 Mio. EUR und 18,107 Mio. EUR. Die 

Erlöse aus der Abwasserentsorgung beliefen sich im gleichen Zeitraum auf 28,184 

Mio. EUR, 26,882 Mio. EUR und 31,222 Mio. EUR. Die Erlöse der E_____(darunter 

auch Erlöse aus Fernwärme-, Strom- und Gaslieferungen) wurden im Jahr 2008 um 

4,217 Mio. EUR, im Jahr 2009 um 4,194 Mio. EUR und im Jahr 2010 um 3,974 Mio. 

EUR aus Forfaitierung gekürzt; diese Erlöskürzung betraf die Reduzierung der 

Trinkwasser- und Abwassererlöse um die an einen Forfaiteur bereits verkauften For-

derungen. Die E_____erbrachte im Jahre 2008 Ausgleichszahlungen an Mitgesell-

schafter in Höhe von 2.215.832 EUR, führte Gewinne an die Stadtwerke in Höhe von 

6.484.282 EUR ab und stellte 2.419.000 EUR in eine Gewinnrücklage ein. Im Jahr 

2009 beliefen sich die Ausgleichszahlungen an Mitgesellschafter auf 2.281.895 EUR 

und die Gewinnabführung auf 7.162.570 EUR. Im Jahre 2010 betrugen die Aus-

gleichszahlungen 3.323.187 EUR und die Gewinnabführung 10.194.833 EUR. Be-

reits in der Kundenzeitschrift der Stadtwerke „Quartett“ Nr. 4/2006 hieß es dazu, der 

Anteil der S_____an dem Gewinn der E_____werde zur Unterstützung der 

V_____Verkehrsbetrieb P_____GmbH genutzt; dies sei ein in vielen Städten übli-

ches Verfahren und angesichts der immer geringer werdenden staatlichen Zuschüs-

se für den ÖPNV unverzichtbar. Nach einer Auskunft des Beklagten gegenüber den 

Klägern vom 8. August 2006 entfiel von den von der E_____als Gesamtunternehmen 

in den Sparten Strom, Gas, Fernwärme, Trink- und Abwasser erwirtschafteten Ge-

winnen der maßgebliche Anteil auf die Energiesparte. In den Jahresabschlüssen der 

E_____wird regelmäßig hervorgehoben, dass die E_____mit ihren positiven wirt-

schaftlichen Ergebnissen die wichtigste Säule für den Erfolg des Stadtwerke-

Verbundes darstellt, insbesondere auch für die Aufrechterhaltung des öffentlichen 

Nahverkehrs im Stadtgebiet.  
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Die Kläger sind Eigentümer des von ihnen bewohnten Grundstücks K_____ 9 in 

P_____, Ortsteil E_____. Sie wenden sich seit langem gegen Gebührenbescheide 

des Beklagten für die Straßenreinigung, die Niederschlagswasserbeseitigung, die 

Müllabfuhr, die Trinkwasserversorgung und die Schmutzwasserbeseitigung. In den 

Jahren vor 2012 haben sie entsprechende Bescheide wiederholt angefochten, wobei 

die Klageverfahren ausnahmslos ohne Sachentscheidungen beendet wurden, weil 

der Beklagte die angefochtenen Bescheide - unter anderem aus formellen Gründen - 

aufhob. Zuletzt wurde das Verfahren VG 8 K 251/07 auf Grund übereinstimmender 

Erledigungserklärungen eingestellt, nachdem der Beklagte den dort angefochtenen 

Bescheid über Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2003 ohne Angabe von 

Gründen aufgehoben hatte. 

  

Mit Bescheid vom 27. Januar 2011 zog der Beklagte die Kläger zu Trinkwasser- und 

Schmutzwassergebühren für das Jahr 2010 in Höhe von 596,85 EUR heran. Hierge-

gen erhoben die Kläger Widerspruch. Sie beanstandeten die aus ihrer Sicht unan-

gemessenen und nicht gebotenen Gebührenerhöhungen, die auf erlös- und gewinn-

orientierten Kosten- und Gebührenkalkulationen beruhten, die das Kostendeckungs-

prinzip und den Erforderlichkeitsgrundsatz grob verletzten. Die Wasserversorgungs-

satzung und die Abwasserbeseitigungs- und -abgabensatzung seien nichtig.  

 

Den Widerspruch wies der Beklagte mit Bescheid vom 12. Dezember 2011, zuge-

stellt am 15. Dezember 2011, zurück. Zur Begründung heißt es unter anderem, dass 

den Entgelten, die im V+E-Vertrag zwischen der Stadt und der E_____vereinbart 

worden seien, eine europaweite Ausschreibung zu Grunde liege. Es handele sich 

damit um Marktpreise und es sei davon auszugehen, dass das für den Gebühren-

zahler wirtschaftlichste Ergebnis zum Tragen gekommen sei. Etwaige Gewinne und 

Verluste, die dem Vertragspartner entstünden, seien kalkulatorisch nicht zu betrach-

tende Kosten, unabhängig davon, ob sie an die Stadt, die Stadtwerke oder im Rah-

men des Ergebnisabführungsvertrags an den privaten Mitgesellschafter abgeführt 

würden. Bei der Kalkulation für den Zeitraum 2008 bis 2012 handele es sich um jähr-

lich überprüfte Ein-Jahres-Kalkulationen. Die für die Jahre 2010 und 2011 erstellte 

Nachkalkulation bestätige die Gebührensätze für die Trinkwasserlieferung, die zent-

rale Schmutzwasserentsorgung sowie die Niederschlagswasserbeseitigung.  
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Gegen den Gebührenbescheid vom 27. Januar 2011 haben die Kläger am 13. Janu-

ar 2012 Klage erhoben (VG 8 K 92/12).  

 

Mit Bescheid vom 7. Februar 2012 zog der Beklagte die Kläger zu Trinkwasser- und 

Schmutzwassergebühren für das Jahr 2011 in Höhe von 517,73 EUR und mit Be-

scheid vom 6. Februar 2013 zu Trinkwasser- und Schmutzwassergebühren für das 

Jahr 2012 in Höhe von 518,60 EUR heran. Die hiergegen erhobenen Widersprüche 

wies der Beklagte mit Bescheiden vom 26. Juni 2012 sowie vom 28. November 

2013, zugestellt am 4. Dezember 2013, mit der im Wesentlichen gleichen Begrün-

dung wie im Jahr 2011 zurück.  

 

Gegen den Gebührenbescheid vom 7. Februar 2012 haben die Kläger am 26. Juli 

2012 Klage erhoben (VG 8 K 1641/12), gegen den Gebührenbescheid vom 6. Feb-

ruar 2013 am 3. Januar 2014 (VG 8 K 6/14).  

 

Mit Beschluss vom 7. März 2019 hat die Kammer die Verfahren VG 8 K 92/12, VG 8 

K 1641/12 und VG 8 K 6/14 gemäß § 93 Satz 1 VwGO zur gemeinsamen Verhand-

lung und Entscheidung unter dem Aktenzeichen VG 8 K 6/14 verbunden.  

 

Zur Begründung ihrer Klagen führen die Kläger aus: 

 

Die den angefochtenen Bescheiden zu Grunde liegenden Satzungen vom 6. Dezem-

ber 2007 seien nichtig. Die 1. Änderungssatzung zur Abwasserbeseitigungs- und -

abgabensatzung sei in unzulässiger Weise rückwirkend zum 1. Januar 2010 in Kraft 

gesetzt worden. Die in den Satzungen bestimmten Gebührensätze seien miss-

bräuchlich zu hoch bestimmt worden. Die zu Grunde liegenden Kalkulationen miss-

achteten das Kostendeckungsprinzip und das Verbot der Kostenüberdeckung nach  

§ 6 KAG. Die Kalkulation für die Jahre 2008 bis 2012 sei von dem Wirtschaftsprüfer 

binnen eines Tages und damit ohne eigene und ausreichende Prüfung erstellt wor-

den. Eine Gebührenkalkulation für einen Fünf-Jahres-Zeitraum sei unzulässig.  

 

Es sei unklar, auf welcher Grundlage der V+E-Vertrag fortgelten sollte. Soweit es in 

der Pressemitteilung 241/2000 heiße, es werde ein Gebührenanstieg auf 16,40 DM 

je m³ befürchtet, müsse dem entgegengehalten werden, dass diese Gebührenhöhe 
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bereits (im Jahre 2014) erreicht sei. Durch die Übertragung des Vermögens der 

E_____könne letztere nicht Rechtsträgerin des rückgängig gemachten Vertrags-

werks geworden sein. 

 

Bei den Gebühren, die nach dem V+E-Vertrag ermittelt würden, handele es sich nicht 

um Marktpreise. Die E_____habe den Kaufpreis für den Erwerb von 49 % der Anteile 

an der W_____nicht selbst aufgebracht. Vielmehr sei der Betrag im Wege der Forfai-

tierung durch die W_____beschafft worden. Das treffe im Übrigen auch auf die In-

vestition von 30 Mio. DM für das Klärwerk zu. Der frühere Geschäftsführer der 

Stadtwerke und der E_____habe in seiner Dissertation vom April 2012 (richtig: 2010) 

im Einzelnen dargelegt, dass die Gebühren infolge der im Jahre 1998 vorgenomme-

nen Teilprivatisierung der W_____keine Marktpreise darstellten, sondern erheblich 

überhöht seien. Die im Wege der Forfaitierung abgetretenen Summen seien als Teil 

der Gebührenkalkulation berücksichtigt worden. Die Gebühren seien daher rechts-

widrig überhöht. 

 

Es sei nicht ersichtlich, warum der auf angeblich zu hohen Vorgaben basierende 

V+E-Vertrag sowie die Forfaitierung in nicht hinnehmbaren Größenordnungen im 

Zuge der Rekommunalisierung der E_____nicht wieder rückgängig gemacht worden 

seien. Die Fortführung dieses Regelwerks laufe auf eine sittenwidrige vorsätzliche 

Schädigung der Gebührenzahler hinaus. Sie habe, dies ergäben die Darlegungen in 

der bereits erwähnten Dissertation, der Erlangung zusätzlicher Einnahmen zu Lasten 

der Gebührenzahler gedient. 

 

Die E_____erziele aus den Wasser- und Abwassergebühren erhebliche Gewinne. 

Dies zeige auch der Ergebnisabführungsvertrag vom 24. August 2004. Bereits in der 

Einwohnerfragestunde am 1. März 2006 habe die Stadt eingeräumt, dass die 

E_____Gewinne erziele. Im Gegensatz zu der Auffassung der Stadt sei dies jedoch 

nicht zulässig. Nach der Rechtsprechung (OVG Greifswald, Urteil vom 25. Februar 

1998 - 4 K 8/97 -) dürfe sich ein Einrichtungsträger durch eine Privatisierung keine 

unzulässigen Finanzierungsquellen erschließen. Genau dies sei aber hier der Fall. 

Aus den Gewinnen der E_____entstehe ein Schattenhaushalt der Stadt. So hätten 

der Erwerb der neuen Stadtwerketochter Bäderlandgesellschaft ebenso wie die jähr-

lichen Zuschüsse von 1,4 Mio. EUR und der Kauf der Straßenbeleuchtung der Stadt 
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(2 Mio. EUR) aus Gebührenanteilen finanziert werden können. Insoweit finde eine 

unzulässige Quersubventionierung im Stadtwerkeverbund statt. Die ständigen erheb-

lichen Überschüsse der Sparte Trinkwasser/Abwasser der E_____belegten, dass die 

Aufwendungen nicht nach den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfä-

higen Kosten kalkuliert worden seien. 

 

Nach den Grundsätzen der Gebührenkalkulation müssten die Maßstabseinheiten 

zutreffend ermittelt sein, die Kosten betriebsbezogen entsprechend § 6 Abs. 2 KAG 

periodengerecht prognostiziert werden und mit dem Kostenüberdeckungsverbot im 

Einklang stehen. Diesen Grundsätzen und dem Erforderlichkeitsgrundsatz wider-

sprächen alle bisherigen Entgeltanpassungsbegehren der E_____auf der Grundlage 

des V+E-Vertrags.  

 

Zur Begründung der gewaltigen Gebührenerhöhungen ab 2003 habe der Beklagte 

auf den Rückgang der Trinkwassermenge verwiesen. In dem V+E-Vertrag seien 8,1 

Mio m³ Trinkwasser und 7,5 Mio m³ Abwasser zugrunde gelegt worden, wobei unklar 

sei, woher diese Werte stammten. In den statistischen Jahresberichten der Stadt und 

in den Gebührenkalkulationen seien abweichende Werte angegeben. Unter Zugrun-

delegung der eigenen Angaben des Beklagten und der statistischen Berichte der 

Stadt hätte es zu einer erheblichen Kostenüberdeckung für die Jahre 2008 bis zu-

mindest 2011 kommen müssen, die jedoch nicht ausgeglichen worden seien. Dies 

habe zu einem überhöhten Mengenfaktor geführt. So habe beispielsweise die vom 

Beklagten zugrunde gelegte erlöswirksame Menge Trinkwasser im Jahr 2008 nach 

der Gebührenkalkulation 2008 bis 2012 bei 7.650.000 m³ gelegen, wohingegen aus-

weislich der Gebührenkalkulation 2013-2014 tatsächlich 7.745.964 m³ angefallen 

seien, was zu einem im Vergleich zur Kalkulation um 95.964 m³ erhöhten Absatz ge-

führt habe. Ausweislich der statistischen Daten der Stadt habe aber die nutzbare 

Wasserabgabe abzüglich der Abgabe an Wasserverteiler sogar 8.124.000 m³ betra-

gen. Dies wiederhole sich auch in den folgenden Jahren bis 2011. 

 

Ferner fänden sich in der Gebührenkalkulation für 2008 bis 2012 keine konkreten 

Angaben zur Einbeziehung von Dritterlösen. In der Gebührenkalkulation für die Jahre 

2010 und 2011 werde hingegen der Wegfall von Dritterlösen ausgewiesen. Dies füh-
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re zu höheren Gebühren. Der Beklagte habe bislang nicht nachgewiesen, wie sich 

die Dritterlöse zusammengesetzt hätten.  

 

Den Gebührenkalkulationen sei nicht zu entnehmen, in welchem Umfang Personal- 

und sonstige Kosten für die Erstellung der Gebührenbescheide und ähnliche Verwal-

tungsaufgaben einflössen. Für den Ansatz von 550.000 EUR als Kosten in diesem 

Bereich möge der Beklagte die Kosten für das Inkassoverfahren konkret nachweisen. 

Zudem müsse die Aufspaltung der Kosten zu je 50 % auf den Trinkwasser- und den 

Schmutzwasserbereich belegt werden.  

 

Schließlich sei zu beanstanden, dass der Beklagte den Grundsatz der Gebührenge-

rechtigkeit und der Typengerechtigkeit dadurch verletze, dass er Grundgebühren für 

die Trinkwasserver- und die Schmutzwasserentsorgung erhebe, aber nicht für die 

Niederschlagswasserbeseitigung. In diesem Zusammenhang sei ferner zu beanstan-

den, dass der Anteil der vermeintlich ansatzfähigen Kosten für die Niederschlags-

wasserentsorgung in den Jahren von 2003 bis 2009 und 2012 mit 61,48 % festge-

schrieben worden sei, obwohl dieser Wert auf einer unvollständigen Erhebung und 

bloßen Annahmen beruhe.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

die Gebührenbescheide des Beklagten vom 27. Januar 2011, vom 7. Februar 

2012 und vom 6. Februar 2013 sowie die Widerspruchsbescheide vom 12. 

Dezember 2011, 26. Juni 2012 und 28. November 2013 aufzuheben.  

  

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klagen abzuweisen.  

 

Er nimmt Bezug auf die angefochtenen Widerspruchsbescheide und führt weiter aus, 

Grundlage der Tätigkeit der E_____sei der nach europaweiter Ausschreibung und 

Beschluss der Stadtverwaltung geschlossene V+E-Vertrag vom 20. Februar 1998. 

Die darin geregelten Entgelte seien das Ergebnis eines öffentlichen Wettbewerbs. 

Zur Entgeltanpassung bestünden vertragliche Regelungen, die von unabhängigen 
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Sachverständigen geprüft worden seien bzw. würden. Die von den Klägern aufge-

zeigten Gewinne der E_____würden im Gesamtunternehmen, also auch auf den 

Gebieten Strom, Gas und Fernwärme erwirtschaftet und an die Dachgesellschaft 

Stadtwerke sowie den Mitgesellschafter E_____ (richtig E_____ AG) abgeführt. Der 

maßgebliche Anteil des abgeführten Gewinns resultiere aus den Energiesparten. Ein 

möglicher Gewinn oder Verlust der E_____auf den Gebieten Trinkwasser oder Ab-

wasser habe auf die Entgeltgestaltung keinen Einfluss, da es sich insoweit um ver-

traglich geregelte Marktpreise handele. Ausweislich der Gewinn- und Verlustrech-

nung der EWP für das Jahr 2010 betrage die Höhe der Gewinnabführung an private 

Anteilseigner 1,63 % des Gesamtumsatzes.  

 

Hintergrund der Satzungsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 6. De-

zember 2007 sei, dass seinerzeit der Wunsch bestanden habe, die Gebührenent-

wicklung bis zum Jahr 2012 abschätzen zu können. Wesentlicher Kostenfaktor seien 

dabei Investitionen entsprechend der fortzuentwickelnden Trinkwasser- und Abwas-

serkonzeption in Höhe von 60 Mio. EUR gewesen. Den Gebührensätzen liege eine 

prognostische Annahme gerade der Verteilung der Investitionskosten auf die einzel-

nen Leistungszeiträume zu Grunde. Dabei sei es darum gegangen, etwa größeren 

Wohnungsunternehmen einen Anhaltspunkt für Kostenentwicklungen im Trink- und 

Abwasserbereich zu geben. Die Vorgaben des § 6 Abs. 3 Satz 1 KAG seien einge-

halten, weil sich die einzelnen in den Satzungen ausgewiesenen Gebührensätze für 

die Jahre 2008 bis 2012 nur auf den jeweils zulässigen Kalkulationszeitraum bezö-

gen. Bei der Kalkulation für den Zeitraum 2008 bis einschließlich 2012 handele es 

sich um „Ein-Jahres-Kalkulationen“, die jährlich überprüft würden. Abgesehen davon 

stelle § 6 Abs. 3 KAG eine materiell-rechtliche Anforderung und keine Verfahrensre-

gelung dar. Im Übrigen liege für die Jahre 2010 und 2011 eine konkretisierende Ge-

bührenkalkulation vor, die die in den Satzungen bestimmten Gebührensätze bestäti-

ge. Die Stadt habe ihre bisherigen prognostischen Annahmen überprüft und dabei 

selbstverständlich auch die materiellen Anforderungen des § 6 Abs. 3 Satz 2 KAG, 

wie auch der allgemeinen Kostenvorschrift des § 6 Abs. 2 KAG in die Prüfung einbe-

zogen. Die Nachkalkulation für das Jahr 2010 habe keine Überdeckung in den Berei-

chen Trinkwasser und Schmutzwasser ergeben. 
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Die Kammer hat den Beklagten mit Verfügung vom 24. September 2018 um eine 

eingehende und substantiierte Stellungnahme zu der (17-seitigen) Klagebegründung 

in dem Verfahren VG 8 K 6/14 binnen drei Wochen sowie darum gebeten, die von 

den Klägern bemängelten Gebührenanhebungen im Jahre 2003 auch im Hinblick auf 

die Regelungen des V+E-Vertrags zu erläutern, die Jahresabschlüsse der E_____für 

die Jahre 2008, 2009, 2011 und 2012 vorzulegen und in Bezug auf die Jahresab-

schlüsse für die Jahre 2008 bis 2012 darzulegen, wie hoch die Anteile der Sparten 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an den darin ausgewiesenen Gewin-

nen vor Gewinnabführung gewesen seien. Hierzu solle der Beklagte darlegen, wel-

cher Eigenkapitalverzinsung diese Gewinnanteile, bezogen auf die Eigenkapitalantei-

le der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, entsprächen. 

 

Unter dem 23. Januar 2019 hat der Beklagte dazu ausgeführt, Jahresabschlüsse der 

E_____für die Jahre 2008, 2009, 2011 und 2012 lägen dem Fachbereich Grün- und 

Verkehrsflächen nicht vor. Folglich sei es nicht möglich, die Anteile für die Sparten 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit entsprechenden Gewinnen darzu-

stellen. 

 

Bei der E_____handele es sich nicht (nur) um ein Unternehmen der Gemeinde Pots-

dam, da nur 65 % der Anteile bei den Stadtwerken und die übrigen 35 % bei der 

E_____ AG lägen. 

 

Der Stadt stünden die angeforderten Informationen nicht zur Verfügung. Er gehe fer-

ner davon aus, dass hier mögliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der 

E_____nicht der Stadt gegenüber offen gelegt würden. Diese könne nicht über die 

begehrten Informationen in berechtigter Art und Weise verfügen. Die schützenswer-

ten und höherwertigen Interessen der E_____stünden dem von den Klägern gewoll-

ten Einblick in den Jahresabschluss und die Gewinn- und Verlustrechnung entgegen. 

Das decke sich auch mit den in der Rechtsprechung gebräuchlichen Definitionen von 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 

 

Im Übrigen dürfe die E_____als Unternehmen im Sinne von § 92 Abs. 2 Nr. 4 Bbg 

KVerf Gewinne erzielen, die sich nicht gebührensenkend auswirken müssten. Inso-

fern gelte, dass die Vorgabe zur Gewinnerzielung nicht hinter die Erzielung des öf-
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fentlichen Zwecks zurücktrete. Das sei hier nicht der Fall, da sich die Gebührenhöhe 

im Rahmen des Üblichen für derartige Leistungen bewege. Die E_____habe seiner-

zeit den Zuschlag zu marktüblichen Preisen erhalten. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die von den Beteiligten 

gewechselten Schriftsätze verwiesen. Die Verwaltungsvorgänge des Beklagten zu 

den drei verbundenen Verfahren (jeweils 1 Hefter), die Gebührenkalkulation Trink-

wasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung, Dezentrale Schmutzwasserentsor-

gung, Niederschlagswasserbeseitigung für die Kalkulationsperioden 2010 und 2011, 

die Gebührenkalkulation Trinkwasserversorgung für die Kalkulationsperiode 2012 

sowie die Gebührenkalkulation Schmutzwasserentsorgung, Niederschlagswasserbe-

seitigung, Dezentrale Schmutzwasserentsorgung für die Kalkulationsperiode 2012, 

eine Kopie des V+E-Vertrags sowie die Gerichtsakte VG 8 K 251/07 nebst Anlagen-

ordner haben vorgelegen und sind zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung 

gemacht worden. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

A. Die zulässigen Klagen sind begründet.  

 

Die angefochtenen Gebührenbescheide vom 27. Januar 2011, 7. Februar 2012 und 

6. Februar 2013 in der Gestalt der jeweiligen Widerspruchsbescheide vom 12. De-

zember 2011, 26. Juni 2012 und 28. November 2013 sind rechtswidrig und verletzen 

die Kläger dadurch in ihren Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Den Beschei-

den fehlt die nach § 2 Abs. 1 Satz 2 KAG erforderliche Ermächtigungsgrundlage, da 

die ihnen zugrundeliegenden Abgabensatzungen vom 6. Dezember 2007 unwirksam 

sind. 

 

I. Die angefochtenen Gebührenbescheide beruhen zum einen auf § 6 KAG in der 

während der Veranlagungszeiträume und noch im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 

letzten Widerspruchsbescheids geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 31. 

März 2004 (GVBl. I S. 174, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2004, GVBl. I 

S. 272). Zum anderen stützen sich die Bescheide hinsichtlich der Trinkwassergebüh-

ren auf die abgabenrechtlichen Bestimmungen der Satzung über die öffentliche 
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Wasserversorgung der L_____(Wasserversorgungs- und -ab-gabensatzung - WVS -) 

vom 6. Dezember 2007 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 15. Dezember 

2009 und hinsichtlich der Schmutzwassergebühren auf die abgabenrechtlichen Best-

immungen der Satzung für die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen der 

L_____(Abwasserbeseitigungs- und -abgabensatzung - AWS -) vom 6. Dezember 

2007 in der Fassung der rückwirkend zum 1. Januar 2010 in Kraft gesetzten 1. Ände-

rungssatzung vom 3. März 2010. Die Satzungen vom 6. Dezember 2007 sind, wie 

nach § 19 Abs. 2 der Hauptsatzung der L_____vom 3. November 2004 bzw. § 22 

Abs. 2 der Hauptsatzung der L_____vom 4. März 2009 vorgeschrieben, im Amtsblatt 

für die L_____Nr. 15 vom 27. Dezember 2007, S. 9 ff. und S. 18 ff., die Änderungs-

satzungen im Amtsblatt Nr. 20 vom 30. Dezember 2009, S. 6 bzw. im Amtsblatt Nr. 4 

vom 1. April 2010, S. 2 veröffentlicht worden.  

 

Ob die 1. Änderungssatzung zur Abwasserbeseitigungssatzung, wie die Kläger mei-

nen, wegen ihres rückwirkenden Inkrafttreten unwirksam ist, bedarf keiner abschlie-

ßenden Entscheidung. Allerdings dürften die mit der 1. Änderungssatzung vorge-

nommenen Änderungen rechtswidrig und damit materiell unwirksam sein, was im 

Umfang der Änderungen zumindest zur (Teil-)Nichtigkeit der Abwasserabgabensat-

zung führt. Die 1. Änderungssatzung betrifft die Gebührenregelungen für die dezen-

trale Schmutzwasserentsorgung, die ursprünglich in § 20 AWS geregelt war. Dabei 

führt sie in § 20 Abs. 3 und 20a Abs. 3 für die dezentrale Schmutzwasserentsorgung 

aus abflusslosen Sammelgruben unterschiedliche Gebührenmaßstäbe ein, nämlich 

einmal den sog. modifizierten Frischwassermaßstab in § 20 Abs. 3 AWS und zum 

anderen den Maßstab der Abfuhrmenge in § 20a Abs. 3 Satz 1 AWS. Die Differen-

zierung erfolgt danach, ob das Grundstück an einer öffentlichen Straße liegt oder 

nicht. Dies dürfte für die Ungleichbehandlung durch Anwendung unterschiedlicher 

Gebührenmaßstäbe, die zu erheblichen Unterschieden in den für die Gebührenfest-

setzung maßgeblichen Entsorgungsmengen führen können, kein sachlicher Recht-

fertigungsgrund sein. Des Weiteren werden die Mengengebühren für die Entsorgung 

aus abflusslosen Sammelgruben nach § 20a Abs. 4 AWS gegenüber den ursprüng-

lich in § 20 Abs. 2 AWS geregelten Mengengebühren deutlich erhöht. Gleiches gilt 

für die nunmehr in § 20b Abs. 4 geregelten Gebühren für die Beseitigung von Fäkal-

schlamm aus Kleinkläranlagen, die bisher offenbar - eine gesonderte Regelung fehlte 

insoweit - unter § 20 AWS fielen. Die rückwirkende Erhöhung des Gebührensatzes 
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innerhalb des Erhebungszeitraums (hier das Kalenderjahr gemäß § 22 AWS) ist, je-

denfalls was den zurückliegenden, abgelaufenen Zeitraum angeht, unzulässig (vgl. 

Kluge in Becker u.a., KAG Brandenburg, Stand Juli 2018, Rz. 641 zu § 6).  

 

II. Die genannten Abgabensatzungen sind jedenfalls, was ihre Bestimmungen über 

die Gebührensätze für die Wasserversorgung sowie die zentrale Schmutzwasserbe-

seitigung (§ 25 WVS; §§ 19 ff. AWS) angeht, fehlerhaft. Da die Bestimmung des Ab-

gabensatzes gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 KAG Teil des notwendigen Mindestinhalts ei-

ner Abgabensatzung ist, hat die fehlerhafte und damit unwirksame Bestimmung über 

den Gebührensatz die Nichtigkeit der Abgabensatzung insgesamt - hier: der gebüh-

renrechtlichen Bestimmungen der Satzungen vom 6. Dezember 2007 - zur Folge 

(vgl. OVG Frankfurt [Oder], Urteil vom 14. März 1996 - 2 A 52/95 -, MittStGB 1997, 

32; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 18. April 2012 - OVG 9 B 62.11 -, juris, Rz. 

19 [zum Abgabenmaßstab]; Kluge, a.a.O., Rz. 611).  

 

1. Die Bestimmungen über die Gebührensätze in § 25 WVS sowie §§ 19 ff. AWS 

sind mit dem Kostenüberschreitungsverbot des § 6 Abs. 1 Satz 3 KAG nicht verein-

bar. Nach dieser Bestimmung soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die vo-

raussichtlichen Kosten der Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen. Dieser Vorga-

be wird entsprochen, wenn in der vom Einrichtungsträger zu erstellenden Gebühren-

kalkulation, auf deren Grundlage der Gebührensatz bestimmt wird, die voraussichtli-

chen Kosten der Einrichtung (Kostenmasse) und die voraussichtlichen Maßstabsein-

heiten, auf die die Gesamtkosten zu verteilen sind (Verteilungsmasse), in der Weise 

veranschlagt werden, dass weder unzulässige oder überhöhte Kostenansätze noch 

eine zu geringe Zahl von Maßstabseinheiten angesetzt werden (vgl. OVG Münster, 

Urteil vom 27. April 2015 - 9 A 2813/12 -, juris, Rz. 35; VG Cottbus, Beschluss vom 

30. April 2018 - VG 6 L 151/16 -, juris, Rz. 10; Kluge, a.a.O., Rzn. 265, 376). Die 

Einhaltung der durch das Kostenüberschreitungsverbot gezogenen Obergrenze ist 

grundsätzlich durch eine methodisch korrekte und im Übrigen plausible bzw. stimmi-

ge Gebührenkalkulation oder Gebührenbedarfsberechnung zu belegen, die spätes-

tens im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vorliegen muss (vgl. OVG 

Brandenburg, Urteil vom 27. März 2002 - 2 D 46/99.NE -, juris, Rzn. 57 und 65; 

ebenso zur Beitragskalkulation: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 26. Januar 

2011 - OVG 9 B 14.09 -, juris, Rz. 35; Kluge, a.a.O., Rzn. 380 ff., 387 a).  
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2. An einer solchen plausiblen bzw. stimmigen Gebührenkalkulation fehlt es hier.  

 

a) Dies ergibt sich allerdings entgegen den wiederholten Angriffen der Kläger nicht 

bereits daraus, dass den in den Satzungen vom 6. Dezember 2007 für die Jahre 

2008 bis 2012 gewissermaßen im Voraus bestimmten Gebührensätzen eine Gebüh-

renkalkulation für einen 5-Jahres-Zeitraum zu Grunde liegen würde. Auf die im De-

zember 2007 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellte Gebührenkalkula-

tion für die Kalkulationsperioden 2008 bis 2012 kommt es hier nicht (mehr) entschei-

dungserheblich an. Daher mag dahinstehen, ob diese überhaupt eine taugliche 

Grundlage für die Ermittlung und für die gerichtliche Nachprüfung der in den Satzun-

gen bestimmten Gebührensätze darstellen kann. Zweifel an der Verlässlichkeit der 

hierin enthaltenen Aussagen sind jedoch durchaus berechtigt, nachdem die Kalkula-

tion bereits am Tage nach der Beauftragung erstellt worden ist, was eine eigenstän-

dige und sorgfältige Prüfung der zu berücksichtigenden Faktoren zumindest prima 

facie ausschließt.  

 

b) Maßgeblich für die Prüfung der Gebührensätze für die Jahre 2010, 2011 und 2012 

sind vielmehr die nachträglich vom Beklagten erstellte Gebührenkalkulation Trink-

wasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung, Dezentrale Schmutzwasserentsor-

gung, Niederschlagswasserbeseitigung für die Kalkulationsperioden 2010 und 2011 

mit dem Stand vom 13. Dezember 2009 (Kalkulation 2010/2011), die Gebührenkal-

kulation Trinkwasserversorgung für die Kalkulationsperiode 2012 mit dem Stand vom 

26. Oktober 2011 (Kalkulation TW 2012) sowie die Gebührenkalkulation Schmutz-

wasserentsorgung, Niederschlagswasserbeseitigung, Dezentrale Schmutzwasser-

entsorgung für die Kalkulationsperiode 2012, ebenfalls mit dem Stand vom 26. Okto-

ber 2011 (Kalkulation AW 2012).  

 

Allerdings scheidet die Kalkulation 2010/2011, bei der es sich entgegen dem äuße-

ren Anschein nicht um eine - grundsätzlich zulässige - Zweijahreskalkulation, son-

dern um getrennte Kalkulationen für die Jahre 2010 und 2011 handelt (Urteil der 

Kammer vom 6. September 2018 - VG 8 K 148/12 -, juris, Rz. 54), als geeignete 

Grundlage für die Festsetzung der Gebührensätze sowohl hinsichtlich der Wasser-

versorgung als auch hinsichtlich der Abwasserentsorgung für das Jahr 2011 aus.  
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aa) Nach § 6 Abs. 3 Satz 2 KAG müssen Kostenüberdeckungen und können Kos-

tenunterdeckungen spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen 

werden. Die Prüfung, ob eine Kostenüberdeckung oder -unterdeckung eingetreten 

ist, erfolgt durch den Vergleich der tatsächlichen mit den kalkulierten Kosten bzw. 

Maßstabseinheiten. Diese Prüfung kann, wie sich aus der Natur der Sache ergibt, 

erst erfolgen, wenn die tatsächlichen Kosten und Maßstabseinheiten des zurücklie-

genden und abgeschlossenen Kalkulationszeitraums, die sogenannten „Ist-Werte“ 

feststehen (vgl. Kluge, a.a.O., Rz. 426). Werden, wie hier, die Gebührensätze jeweils 

für ein Kalenderjahr getrennt festgesetzt, so liegen die Ist-Werte für das vergangene 

Jahr erst im Laufe des darauffolgenden Jahres vor. Die Frage, ob für das Vorjahr 

eine Kostenüber- oder -unterdeckung zu verzeichnen war, kann daher nicht vor Be-

ginn des neuen Jahres und Erhebungszeitraums ermittelt werden. Das hat regelmä-

ßig zur Folge, dass der Ausgleich einer Kostenüber- bzw. -unterdeckung aus dem 

Vorjahr nicht im Folgejahr, sondern erst im darauf folgenden Jahr, also im über-

nächsten Kalkulationszeitraum vorgenommen werden kann (vgl. auch Kluge, a.a.O., 

Rz. 438).  

 

bb) Dem kann die im Dezember 2009 erstellte Kalkulation 2010/2011, was das Jahr 

2011 angeht, nicht genügen. Bezogen auf das Jahr 2009 stellt das Jahr 2011 den 

übernächsten Kalkulationszeitraum im Sinne von § 6 Abs. 3 Satz 2 KAG dar. Das 

heißt, dass spätestens im Jahre 2011 Kostenüberdeckungen aus dem Jahr 2009 

hätten ausgeglichen werden müssen und etwaige Kostenunterdeckungen aus dem 

Jahr 2009 hätten ausgeglichen werden können. Die hierfür erforderlichen Ist-Werte 

für das Jahr 2009 konnten bei Erstellung der Kalkulation 2010/2011 im Dezember 

2009, also vor Ablauf des Jahres 2009, noch nicht feststehen. Damit erweist sich die 

Kalkulation 2010/2011, was die Leistungsperiode 2011 angeht, bereits nicht als me-

thodisch fehlerfrei und ist folglich nicht geeignet, den in den Gebührensatzungen für 

das Jahr 2011 bestimmten Gebührensatz zu tragen. Hierauf ist der Beklagte bereits 

in der mündlichen Verhandlung am 6. September 2018 in den Verfahren VG 8 K 

148/12 und VG 8 K 169/12 hingewiesen worden. Dies hat er nicht zum Anlass ge-

nommen, eine nachträgliche Kalkulation für das Jahr 2011 vorzulegen. 
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c) Dessen ungeachtet stellen die Kalkulation 2010/2011, die Kalkulation TW 2012 

und die Kalkulation AW 2012 keine tauglichen Grundlagen für die jeweils in den Sat-

zungen festgelegten Gebührensätze dar. Alle Kalkulationen leiden an einem metho-

dischen Fehler und erweisen sich daher als unplausibel und unstimmig. Der Beklagte 

hat die Gewinne, die der Stadt aus ihrer mittelbaren Beteiligung an der E_____in den 

Jahren 2008 bis 2010 zugeflossen sind, nicht kostensenkend und damit im Ergebnis 

gebührenmindernd in die jeweilige Kalkulation der Gebührensätze eingestellt. 

 

aa) Im Ausgangspunkt zutreffend gehen die Kalkulationen davon aus, dass sich der 

umlagefähige Kostenaufwand bei der Wasserversorgung aus zwei und bei der Ab-

wasserentsorgung aus drei Kostenblöcken zusammensetzt, nämlich dem auf der 

Grundlage des V+E-Vertrags bestimmten Fremdleistungsentgelt für die E_____, den 

Verwaltungskosten der Stadt sowie - hinsichtlich der Abwasserentsorgung - der von 

der Stadt zu leistenden Abwasserabgabe nach dem Abwasserabgabengesetz. Dass 

es sich bei dem in die Kalkulationen eingestellten Entgelt, das die Stadt an die 

E_____ zu zahlen hat, dem Grunde nach um betriebsnotwendige und damit ansatz-

fähige Kosten im Sinne eines Fremdleistungsentgelts nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG 

handelt, hat die Kammer bereits in den Urteilen vom 6. September 2018 (VG 8 K 

148/12, juris, Rzn. 69 ff.; VG 8 K 169/12, UA S. 14 ff.) dargelegt. Zugleich ist die 

Kammer zu dem Ergebnis gelangt, dass das Fremdleistungsentgelt nach dem V+E-

Vertrag nicht zuletzt auf Grund der Legitimationswirkung des Vergabeverfahrens 

nicht zu Kosten führt, die die Grenze des Erforderlichen überschreiten (vgl. zum 

Grundsatz der Erforderlichkeit Schulte/Wiesemann sowie Brüning in Driehaus, 

Kommunalabgabenrecht, Stand März 2004 sowie September 2014, Rzn. 69 ff. zu § 

6). Soweit die Kläger dagegen den Erforderlichkeitsgrundsatz verletzt sehen, folgt die 

Kammer dem nicht. Die Kläger stützen sich insoweit ganz wesentlich auf die Ausfüh-

rungen in der Dissertation des früheren Geschäftsführers der E_____ und der Stadt-

werke aus dem April 2010. Ihre Darlegungen und die von ihnen in Bezug genomme-

nen Ausführungen der Dissertation bleiben jedoch, was den damaligen Vergabevor-

gang angeht, im Vagen und Spekulativen. So räumt insbesondere der Verfasser der 

Dissertation in diesem Zusammenhang wiederholt ein, dass er sich auf Vermutungen 

stütze, die nicht objektiv beweisbar seien (so ausdrücklich Paffhausen, Entscheidung 

über eine Öffentlich Private Partnerschaft, 2010, Fn. 339, S. 154, S. 163; ähnlich S. 
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167: „scheinbar suboptimale Beratung“, s. auch S. 171 „gewisse Nähe der Berater-

gesellschaften zur Privatwirtschaft“). 

 

bb) Auch wenn Fremdleistungsentgelte einschließlich der jeweiligen Gewinnzuschlä-

ge oder Unternehmensgewinne grundsätzlich zu den im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 2 

KAG betriebsnotwendigen Kosten zählen, so ist gleichwohl zu beachten, dass die 

Einschaltung eines - der Natur nach gewinnorientierten - Privatunternehmens für die 

Gemeinde bzw. den öffentlichen Aufgabenträger nicht zum Mittel der Erschließung 

unzulässiger Finanzquellen werden darf (vgl. OVG Greifswald, Urteil vom 7. Novem-

ber 1996 - 4 K 11.96 -, juris, Rz. 49; Urteil vom 25. Februar 1988 - 4 K 8.97 u.a. -, 

juris, Rz. 91; VGH Mannheim, Urteil vom 31. Mai 2010 - 2 S 2423/08 -, juris, Rz. 87). 

Führt eine Gemeinde die in Rede stehende, ihr obliegende öffentliche Ver- oder Ent-

sorgungsaufgabe selbst durch, darf sie auf Grund des Kostenüberschreitungsverbots 

keine Gewinnmarge veranschlagen (vgl. OVG Greifswald, Urteil vom 25. Februar 

1988, a.a.O. Rz. 90; OVG Lüneburg, Urteil vom 16. Juli 2015 - 9 LB 117.12 -, juris, 

Rz. 52). Gewinne, die die Gemeinde aus der Beteiligung an einem Fremdleister er-

zielt, dessen sie sich zur Erfüllung der Ver- oder Entsorgungsaufgabe bedient, sind 

daher so zu behandeln, wie Gewinnmargen, die ohne Zwischenschaltung eines Drit-

ten entstünden. Diese Gewinne sind mithin so in die Gebührenkalkulation einzustel-

len, dass sie die Kosten der Einrichtung senken und damit gebührenmindernd wirken 

(OVG Greifswald, Urteile vom 7. November 1996 und vom 25. Februar 1988, jew. 

a.a.O.; VGH Kassel, Beschluss vom 27. September 2006 - 5 N 358/04 -, juris, Rz. 

50; VGH Mannheim, a.a.O.; Brüning in Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Stand 

September 2015, Rz. 197 f. zu § 6,). 

 

(1) Allerdings lässt das Brandenburgische Kommunalverfassungsrecht es zu, dass 

sich eine Gemeinde, etwa durch eine Gesellschaft in privater Rechtsform, deren An-

teile ihr vollständig gehören, oder durch trägerschaftliche Beteiligung einer Gesell-

schaft in privater Rechtsform, deren Anteile teilweise ihr gehören, wirtschaftlich betä-

tigt (§ 92 Abs. 1, Abs. 2 Nrn. 2 und 4 BbgKVerf). Unter „wirtschaftlicher Betätigung“ in 

diesem Sinne ist das Herstellen, Anbieten oder Verteilen von Gütern, Dienstleistun-

gen oder vergleichbaren Leistungen zu verstehen, die ihrer Art nach auch mit der 

Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden können (§ 92 Abs. 1 Satz 1 BbgKVerf). 

Zu diesen (Dienst-)Leistungen im Sinne einer wirtschaftlichen Betätigung zählen 
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nach der Brandenburgischen Rechtslage unter anderem die Trinkwasserversorgung 

und die Abwasserentsorgung (Wagner in Potsdamer Kommentar, Kommunalrecht 

und kommunales Finanzrecht in Brandenburg, Stand Dezember 2014, Rzn. 11, 17 

zu § 91 BbgKVerf; zu den Hintergründen und der Bedeutung der Unterscheidung 

zwischen wirtschaftlicher und nicht wirtschaftlicher Betätigung s. Cronauge, Kommu-

nale Unternehmen, 6. Aufl. 2016, S. 338 ff.). 

 

(2) Nach § 92 Abs. 4 BbgKVerf soll eine Gemeinde, wenn sie sich im vorgenannten 

Sinne wirtschaftlich betätigt, einen Jahresgewinn erwirtschaften, der mindestens ei-

ner marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals entspricht. Dies steht allerdings 

ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht 

gefährdet wird – wofür hier nichts ersichtlich ist – und andere gesetzliche Vorschrif-

ten nicht entgegenstehen. Welche Vorschriften damit gemeint sein könnten, ergibt 

sich aus den Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung zur wirt-

schaftlichen kommunalen Betätigung eben so wenig wie aus den umfangreichen Ma-

terialien zu dem damaligen Gesetzesvorhaben zur Reform der Kommunalverfassung 

(vgl. Entwurf der Landesregierung vom August 2007, LT-Drs. 4/5056). Zu § 92 Abs. 4 

BbgKVerf, der schon im Gesetzentwurf in der heute gültigen Fassung enthalten war, 

heißt es in der Gesetzesbegründung nur, die bisher in § 107 der Gemeindeordnung 

geregelten Wirtschaftsgrundsätze seien nunmehr in § 93 (BbgKVerf) aufgenommen 

worden (Entwurf der Landesregierung, a.a.O., S. 268). § 107 GO kannte indes nur 

den Vorbehalt, dass durch die Gewinnerzielung der öffentliche Zweck nicht beein-

trächtigt werden durfte. Auch aus der Kommentarliteratur ergibt sich kein Hinweis 

darauf, welche „anderen gesetzlichen Vorschriften“ einer Gewinnerzielung entgegen-

stehen könnten (vgl. Wagner, a.a.O., Rzn. 68 ff., sowie Benedens in Schumacher, 

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Stand Mai 1997, Anmerkungen zu  

§ 107 GO). 

 

(3) Die Kammer geht davon aus, dass es sich bei § 6 Abs. 1 Satz 3 KAG, also dem 

Kostenüberschreitungsverbot, um eine der Gewinnerzielung entgegenstehende „an-

dere gesetzliche Vorschrift“ im Sinne von § 92 Abs. 4 BbgKVerf handelt. Dies ergibt 

sich aus den bereits genannten Grundsätzen zur – unzulässigen – Gewinnerzielung 

der Gemeinde bei Selbsterfüllung der Aufgaben und der daraus abgeleiteten Unzu-

lässigkeit von Gewinnerzielungen bei Aufgabenerfüllung im Gewande eines privaten 
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Unternehmens oder im Falle der Beteiligung an einem solchen Unternehmen. Be-

stärkt wird dies durch einen Vergleich mit der Rechtslage in anderen Bundesländern. 

Soweit dort die Erzielung eines unternehmerischen Gewinns bei einer wirtschaftli-

chen Betätigung der Gemeinde für zulässig gehalten wird (so etwa für das nordrhein-

westfälische Landesrecht: VG Düsseldorf, Urteil vom 11. November 2015 - 5 K 

6187/1 -, juris, Rzn. 317 ff.; Wiesemann, NVwZ 2005, 391, 395), beruht dies auf ent-

sprechenden Öffnungsklauseln in den kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften 

über die Gebührenkalkulation. So bestimmt § 6 Abs. 1 Satz 4 KAG NRW, dass § 109 

GO NRW unberührt bleibt; § 109 Abs. 2 GO NRW entspricht inhaltlich der Regelung 

des § 92 Abs. 4 BbgKVerf - freilich ohne den hier in Rede stehenden Vorbehalt, dass 

keine anderen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen dürfen. Ähnlich verhält es 

sich mit § 10 Abs. 1 Satz 4 HessKAG und § 121 Abs. 8 HessGO. Nach § 6 Abs. 1 

Satz 3 SaarlKAG bleibt § 116 KSVG unberührt; nach § 116 Satz 2 KSVG sollen wirt-

schaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, so-

weit die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. § 10 Abs. 1 Satz 

2 SächsKAG erlaubt wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne von § 94a SächsGemO, 

angemessene Gewinne zu erwirtschaften. Nach § 12 Abs. 2 ThürKAG soll das Ge-

bührenaufkommen die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen 

Kosten einer Einrichtung oder Anlage abdecken, dabei sollen wirtschaftliche Unter-

nehmen und Beteiligungen einen Ertrag für den Haushalt der Körperschaft abwerfen. 

§ 14 Abs. 1 Satz 2 KAG BW sieht vor, dass Versorgungseinrichtungen und wirt-

schaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemein-

de abwerfen können. 

 

Insoweit geht die allgemein gehaltene Aussage, dass das Kommunalabgabenrecht 

an die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts anknüpfe (so Wiesemann, a.a.O., 

S. 391) an der Rechtslage in Brandenburg vorbei (vgl. auch § 8 Abs. 1 Satz 6 KAG 

Rheinland-Pfalz, wonach die Erwirtschaftung eines Überschusses für den kommuna-

len Haushalt nicht zulässig ist, soweit die Gemeinden Pflichtaufgaben der Selbstver-

waltung erfüllen oder ein Anschluss- oder Benutzungszwang besteht). Dem Bran-

denburgischen Landesrecht fehlt es an einer Regelung, die in Abweichung vom Kos-

tenüberschreitungsverbot die Erzielung eines unternehmerischen Gewinns durch die 

gemeindliche wirtschaftliche Betätigung im Anwendungsbereich des § 6 KAG zu-

lässt. Ist dies aber gerade nicht ausdrücklich normiert, so gibt es keinen zwingenden 
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Grund, vom Kostenüberschreitungsverbot abzuweichen (vgl. Franz, Gewinnerzielung 

durch kommunale Daseinsvorsorge, 2005, S. 436 ff.). 

 

(4) Demnach ist jedenfalls der Gewinnanteil, der der Stadt bei Selbsterfüllung der 

öffentlichen Aufgaben nicht zustünde, kostenmindernd in die Gebührenkalkulation 

einzustellen. Vor diesem Hintergrund sind die in den Jahresabschlüssen 2008, 2009 

und 2010 der E_____ ausgewiesenen Gewinnabführungen an die Stadtwerke von 

Relevanz für die Gebührenkalkulationen. Diese Gewinnabführungen beliefen sich 

(jeweils gerundet) im Jahr 2008 auf 6,5 Mio. EUR, im Jahr 2009 auf 7,2 Mio. EUR 

und im Jahr 2010 auf 10,2 Mio. EUR. Derartige Posten, die aufwandsmindernd in die 

Aufwandsermittlung (Kostenmasse) eingestellt wären, finden sich in den von dem 

Beklagten vorgelegten Kalkulationen 2010/2011, TW 2012 und AW 2012 nicht. Aller-

dings dürften die Gewinne wohl auch nicht in voller Höhe kostensenkend in die Kal-

kulationen für die Trink- und Abwassergebühren eingestellt werden, weil sich die ge-

nannten Gewinne nicht nur aus den Sparten Trinkwasser und Abwasser, sondern 

aus dem gesamten Geschäftsbereich der E_____, also auch aus den Bereichen 

Gas, Strom und Fernwärme speisen. Eine Aufgliederung der Jahresgewinne nach 

den einzelnen Sparten ergibt sich aus den Jahresabschlüssen jedoch nicht und der 

Beklagte hat trotz gerichtlicher Aufforderung nähere Informationen hierzu nicht vor-

gelegt. 

 

(a) Dies geht zu seinen Lasten. Die Gemeinde bzw. den Einrichtungsträger trifft im 

Zusammenhang mit der gerichtlichen Prüfung einer Gebührenkalkulation eine pro-

zessuale Mitwirkungspflicht (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 14. No-

vember 2017 - OVG 9 S 12.17 -, juris, Rz. 12; Kluge, a.a.O., Rz. 387a zu § 6). Dieser 

Mitwirkungspflicht ist der Beklagte nicht nachgekommen. Dass ihm die entsprechen-

den Informationen nicht zur Verfügung stünden, kann die Kammer angesichts des 

Umstandes, dass er in den fraglichen Jahren sowohl Vorsitzender des Aufsichtsrats 

der E_____als auch der Stadtwerke war, nicht annehmen. Ebenso wenig kann sich 

der Beklagte den konkreten Angaben mit dem Hinweis darauf entziehen, es handele 

sich um „Geschäftsgeheimnisse“. Denn selbst wenn es sich bei der Höhe der aus 

den Sparten Trinkwasser und Abwasser gezogenen Gewinne um Geschäftsgeheim-

nisse der E_____oder der Stadtwerke handeln sollte, wäre dies Folge der von der 

Stadt selbst gewählten Unternehmenskonstruktion bei der Erbringung der öffentli-
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chen Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Damit ist es 

dem Beklagten verwehrt, sich seiner prozessualen Mitwirkungspflicht im Hinblick auf 

die von ihm selbst gewählte rechtliche Unternehmenskonstruktion zu entziehen.  

 

(b) Aus dem gleichen Grunde hält die Kammer es für unerheblich, das nicht die Stadt 

selbst 65 % der Anteile an der E_____hält, sondern die Stadtwerke. Deren Anteile 

wiederum werden zu 100 % von der Stadt gehalten, so dass eine mittelbare Beteili-

gung der Stadt an der EWP vorliegt. Die von der E_____erzielten Gewinne muss die 

Stadt sich daher so zurechnen lassen, als wäre sie direkt an der E_____beteiligt. Die 

Stadtwerke erbringen nämlich auch Leistungen, die als Teil der kommunalen Da-

seinsvorsorge sonst der Stadt oblägen. Dies wird bereits durch die wiederholten 

Feststellungen in den Jahresabschlüssen deutlich, dass die E_____die wichtigste 

Säule insbesondere für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Nahverkehrs im 

Stadtgebiet darstellt. Würde man hingegen eine nur mittelbare Beteiligung an dem 

gewinnerzielenden Fremdleister nicht für ausreichend halten, so könnten die Vor-

schriften des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 KAG, insbesondere das Kostenüberschreitungs-

verbot, durch die Wahl der Organisationsform, in der die Gemeinde ihrer Aufgaben-

erfüllung nachkommt, unterlaufen werden. Dies hält die Kammer nicht für zulässig.  

 

(c) Schließlich ist davon auszugehen, dass die auf die Sparten Trinkwasser und Ab-

wasser entfallenden Gewinne der E_____sich auch auf die Kalkulation der Gebüh-

rensätze auswirken. Auch wenn nach den Verlautbarungen des Beklagten im 

Schreiben vom 8. August 2006 gegenüber den Klägern, in einer Einwohnerfrage-

stunde am 1. März 2006 sowie in der Klageerwiderung vom 11. Januar 2008 im Ver-

fahren VG 8 K 251/07 der überwiegende Anteil der von der E_____erzielten Gewin-

ne aus den Sparten Strom, Gas und Fernwärme resultiert und der Gewinnanteil aus 

den Sparten Trinkwasser und Abwasser deutlich unter 25 % - dem Anteil dieser 

Sparten am Gesamtumsatz der E_____- liegt, so ist auch ein nur geringer Anteil der 

Sparten Trinkwasser und Abwasser an den Jahresgewinn bereits von Bedeutung für 

die Gebührenkalkulationen. Selbst wenn ein nur 10%iger Anteil dieser Sparten am 

Gewinn veranschlagt wird, der Gewinnanteil der Trinkwasser- und der Abwasser-

sparte also nur jeweils 5 % des Gesamtgewinns erreicht, ergeben sich bei dessen 

kostensenkender Berücksichtigung in der Kalkulation deutliche Auswirkungen auf 

den Gebührensatz. Dies wird durch das nachfolgende Beispiel verdeutlicht: Ein 
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5%iger Anteil der Sparte Trinkwasser an dem im Jahr 2008 erzielten und an die 

Stadtwerke abgeführten Gewinn von 6.484.282 EUR führt bei Abzug des entspre-

chenden Betrags (324.214 EUR = 5% von 6.484.282 EUR) von dem in der Kalkulati-

on für 2010 ausgewiesenen Aufwand, der durch Mengengebühren abgedeckt wer-

den soll (16.842.658 EUR) dazu, dass der Aufwand lediglich mit 16.518.444 EUR (= 

16.842.658 EUR – 324.214 EUR) zu veranschlagen ist. Verteilt auf die laut der Kal-

kulation zu erwartende Menge von 7,850 Mio. m³ Trinkwasser ergibt sich dann ein 

Gebührensatz von 2,10 EUR/ m³ (= 16.518.444 EUR: 7.850.000 m3). Die unter Be-

rücksichtigung eines nur untergeordneten Gewinnanteils der Sparte Trinkwasser im 

Jahr 2008 ermittelte Satz der Mengengebühr für das Jahr 2010 liegt damit um 5 Cent 

pro Kubikmeter niedriger als kalkuliert und in der Satzung bestimmt. Das gleiche Er-

gebnis zeigt sich bei den Abwassergebühren für das Jahr 2010 sowie bei beiden 

Gebühren für die Jahre 2011 und 2012, wobei die Differenzen im letztgenannten 

Jahr bei 6 bzw. 8 Cent pro Kubikmeter Trinkwasser bzw. Abwasser liegen. 

 

cc) Die vom Beklagten vorgelegten Gebührenkalkulationen erweisen sich aus einem 

weiteren Grund als nicht plausibel und stimmig. Wie die Kläger zu Recht monieren – 

unter anderem in ihrem letzten Schriftsatz vom 12. Mai 2019 –, sind die tatsächlich 

angefallenen Trinkwasser- und Abwassermengen in den hier in Rede stehenden 

Jahren deutlich höher ausgefallen, als in den entsprechenden Kalkulationen ange-

nommen. So liegt der Kalkulation für das Jahr 2008 die Annahme einer Trinkwas-

sermenge von 7,65 Mio. m³ zu Grunde (Gebührenkalkulation für 2008 bis 2012, 

S. 10), während die tatsächlich gelieferte Trinkwassermenge 7.745.964 m³ betrug 

(Kalkulation TW 2012, S. 8), also 95.964 m³ höher lag als prognostiziert. Bei einem 

Gebührensatz von 2,05 EUR/m³, der für das Jahr 2008 bestimmt war, ergab sich da-

raus ein Überschuss von mehr als 1,9 Mio. EUR. Ähnlich verhielt es sich mit der 

Schmutzwassermenge, die im Jahre 2008 auf 6,7 Mio. m3 veranschlagt wurde (Ge-

bührenkalkulation für 2008 bis 2012, S. 11), tatsächlich aber 6.794.964 m³ betrug 

(Kalkulation AW 2012, S. 9). Vergleichbare Diskrepanzen sind auch für die Folgejah-

re zu verzeichnen. Dementsprechend hat der Beklagte in den jeweiligen Jahren 

durch einen höheren Trinkwasserabsatz und eine größere Menge an entsorgtem 

Abwasser, als jeweils prognostiziert, höhere Gebühreneinnahmen, als prognostiziert, 

erzielt. Diese Überschüsse müssten demzufolge in die Kalkulationen für die jeweils 

übernächsten Kalkulationsperioden als ausgleichsbedürfte Kostenüberdeckungen 
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eingestellt worden sein. Dies ist indes für die hier in Rede stehenden Jahre 2010, 

2011 und 2012 nicht der Fall. In der Kalkulation TW 2012 ist lediglich eine geringe 

Kostenüberdeckung aus 2011 in Höhe von 13.000 EUR ausgewiesen. Für die 

Schmutzwasserentsorgung wird hingegen ausweislich der Kalkulation AW 2012 eine 

Unterdeckung von 60.000 EUR verzeichnet. Für die Jahre 2010 und 2011 ist in den 

Kalkulationen festgestellt, dass keine ausgleichspflichtigen Kostenüberschreitungen 

vorgelegen hätten. Damit sind die Kalkulationen jedenfalls unplausibel. Zwar mag ein 

erhöhter Trinkwasserabsatz mit entsprechend erhöhten Kosten (z. B. für das Grund-

wasserentnahmeentgelt) und ein erhöhtes Abwasseraufkommen mit entsprechend 

höheren Kosten (z. B. für die Abwasserabgabe) einhergehen, doch fehlt es hierzu an 

jeglichen aussagekräftigen Darlegungen des Beklagten. 

 

dd) Schließlich ist auch die von den Klägern wiederholt angesprochene Frage nach 

der Finanzierung der Kosten der Rekommunalisierung der damaligen W_____– die 

Rede ist insoweit von etwa 5 Mio. EUR – vom Beklagten nicht beantwortet worden. 

Sollten die Kosten der Rekommunalisierung, was sich allerdings aus den vorliegen-

den Unterlagen nicht sicher entnehmen lässt, durch Zahlungen der W_____bzw. der 

E_____finanziert worden seien, so wäre es unzulässig, diese Zahlungen als Teil des 

Aufwands und damit potentiell gebührenerhöhend in die Kalkulationen einzustellen. 

Wie die Kammer in den bereits erwähnten Urteilen vom 6. September 2018 dargelegt 

hat, durfte der seinerzeit von der Stadt vereinnahmte Kaufpreis, den die E_____für 

den Erwerb von 49% der Anteile an der damaligen W_____zu zahlen hatte, in den 

allgemeinen Haushalt einfließen und musste nicht kostensenkend an die Gebühren-

zahler weitergegeben werden. Daraus ergibt sich aber gewissermaßen spiegelbild-

lich die Folge, dass Kosten, die der Stadt durch den Rückkauf der Anteile im Zuge 

der Rekommunalisierung entstanden sind, keine betriebsbedingten Kosten sind und 

daher nicht über die jeweiligen Gebühren refinanziert werden dürfen (vgl. VGH Kas-

sel, a.a.O., Rz. 45; VG Schleswig, Urteil vom 10. November 2003 - 4 A 481/02 -, ju-

ris, Rz. 34; VG Halle, Urteil vom 23. Februar 2012 - 4 A 6.11 -, juris, Rz. 23). Ob und 

gegebenenfalls in welcher Höhe Kosten der Rekommunalisierung der damaligen 

W_____tatsächlich in den Aufwand für die Trinkwasserversorgung und die Abwas-

serentsorgung noch für die Jahre 2010 bis 2012 eingestellt worden sind, lässt sich, 

wie erwähnt, den vorliegenden Unterlagen nicht hinreichend sicher entnehmen; dies-

bezügliche Angaben hat der Beklagte nicht gemacht. Die Kammer sieht insoweit von 
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einer weiteren Sachverhaltsaufklärung ab, da nach den vorstehenden Ausführungen 

eine etwaige Refinanzierung der Kosten der Rekommunalisierung über die Trink-

wasser- und Abwassergebühren nicht mehr entscheidungserheblich ist.  

 

B. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidungen zur 

vorläufigen Vollstreckbarkeit beruhen auf § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 

ZPO. 

 

Die Berufung ist gemäß § 124 a Abs. 1 Satz 1 VwGO zuzulassen, weil die Rechtssa-

ge grundsätzliche Bedeutung (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) hat. Die Frage der Zuläs-

sigkeit der Gewinnerzielung einer Gemeinde durch Beteiligung an einem für die Er-

füllung der öffentlichen Aufgabe beauftragten privatrechtlichen Fremdleister und da-

mit die Frage, in welchem Verhältnis § 92 Abs. 4 BbgKVerf und § 6 Abs. 1 Satz 3 

KAG zueinander stehen, ist obergerichtlich bislang nicht geklärt, aber von über den 

vorliegenden Einzelfall hinausweisender Bedeutung. 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu. 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils 
bei dem Verwaltungsgericht Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 32, 14469 Potsdam, 
einzulegen. Sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils ist die Beru-
fung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung 
der Berufung erfolgt, bei dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Harden-
bergstraße 31, 10623 Berlin, einzureichen. Die Begründung muss einen bestimmten 
Antrag enthalten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch nach § 67 Abs. 4 
der Verwaltungsgerichtsordnung zugelassene Bevollmächtigte vertreten lassen. Dies 
gilt auch für die Einlegung der Berufung. 

Burchards Gutfrucht Dr. Gähler 

 
B e s c h l u s s : 
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Der Streitwert wird auf 1.631 Euro festgesetzt.  
 
 

G r ü n d e : 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 und Abs. 3 GKG. Dabei entfällt für 

die Zeit vor der Verbindung der Verfahren ein Teilbetrag von 596 EUR auf das Ver-

fahren VG 8 K 92/12, von 517 EUR auf das Verfahren VG 8 K 1641/12 und von 518 

EUR auf das Verfahren VG 8 K 6/14. 

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

Gegen den Beschluss ist die Beschwerde zulässig, wenn der Wert des Beschwerde-
gegenstands 200 Euro übersteigt oder die Beschwerde wegen grundsätzlicher Be-
deutung der zur Entscheidung stehenden Frage zugelassen wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 32, 
14469 Potsdam, innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, 
einzulegen. 

Burchards Gutfrucht Dr. Gähler 
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Landeshauptstadt 
Potsdam 
Der Oberbürgermeister 

POTSDAM 

Stadtverwaltung Potsdam 
Büro der Stadtverordnetenvers. 

Ekg.: 17, MAI 2021 

%num: 

an: 

Geschäftsbereich/FB: 4/47 

 

Einreicher OBR: Groß Glienicke 

Bearbeiter: Herr Schenke • Telefon: . -2710 Aus der 

   

Ortsbeiratssitzung am: 13.04.2021 

  

Datum: 10.05.2021 

Sachstand / Realisierung 

El Prüfauftrag Beschluss - Drucksachen Nr.: 21/SVV/0263 

Betreff: Abwasserbeseitigungsgebühren von im Ortsteil Groß Glienicke anfallenden 
Abwässern, die ins Klärwerk Berlin-Ruhleben geleitet werden 

In Bearbeitung o. g. Drucksache teile ich Ihnen Folgendes mit: 

Die Landeshauptstadt Potsdam ist gemäß § 66 Absatz 1 BbgVVG abwasserbeseitigungspflichtig. Zur 
Erfüllung dieser Aufgabe plant erstellt, betreibt und unterhält sie gemäß der Satzung für die 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen der Landeshauptstadt Potsdam vom 01. März 2017 
(Abwasserbeseitigungs- und -abgabensatzung — AWS) eine selbstständige öffentliche Einrichtung zur 
zentralen Schmutzwasserbeseitigung (zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage) im Gebiet der 
Landeshauptstadt Potsdam. 

DieS ist, jede zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung bestimmte ortsfeste oder bewegliche 
Einrichtung, die von der Landeshauptstadt Potsdam oder in deren Auftrag zum Zweck der 
Schmutzwasserbeseitigung betrieben wird. Dazu hält die Landeshauptstadt Potsdam ein 
Kanalsystem vor. 

Gemäß § 6 Abs. 1 KAG soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen 
Aufwendungen der Einrichtung oder Anlage nicht überschreiten (Kostenüberschreitungsverbot) und in 
der Regel decken (Kostendeckungsgebot). 

Aufwendungen sind nach § 6 Abs. 2 KAG die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
ansatzfähigen Kosten. Dazu gehören auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, 
Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals. 

Bei der Ermittlung der Verzinsung und der Abschreibungen bleibt der aus Beiträgen aufgebrachte 
Eigenkapitalanteil außer Betracht (Abzugskapital). 

Färtsetzung siehe Rückseite 
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In der Begründung des Antrages wäre richtig zu stellen: 

1. Die Gebührenpflichtigen des Ortsteiles Groß Glienicke entrichten nach der AWS Gebühren für 
die Schmutzwasserentsorgung an die Landeshauptstadt Potsdam. 

2. Die zitierte Entscheidung des Verwaltungsgerichtes wirft eine Reihe schwieriger und für die 
Landeshauptstadt Potsdam über den Einzelfall hinausweisender Fragen auf, die 
obergerichtlich für Brandenburg bislang nicht geklärt sind. Dies gilt insbesondere für die 
Frage, ob Gewinne der EVVP dem Überdeckungsausgleich nach § 6 Abs. 3 Satz 2 KAG 
unterliegen und daher „gebührenmindernd" eingesetzt werden müssen. Diese Annahmen des 

'Verwaltungsgerichts halten aus der Sicht der Landeshauptstadt Potsdam einer rechtlichen 
Prüfung nicht stand und können daher das erstinstanzliche Urteil nicht stützen. Das Gericht 
hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Berufung zugelassen, die die Landeshauptstadt 
Potsdam zwischenzeitlich auch eingelegt hat. Damit wurde zunächst der Eintritt der 
Rechtskraft des Urteils verhindert. 

3. Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes ist dazu zunächst abzuwarten. Ob oder 
inwieweit dann im Ergebnis eine Anpassung von Gebührenkalkulationen erforderlich ist, kann 
heute nicht vorausgesagt werden. 
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0356

öffentlich
Betreff:
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für 2021 vom 15.02.2021, für die Veranstaltung Open Air Kino 
auf der Badewiese am 27.08.2021 in Groß Glienicke

Erstellungsdatum 19.03.2021
Eingang 502: 19.02.2021

Einreicher: Birgit Malik

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

13.04.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen:

Für die Durchführung „Open-Air-Kino“ am 27.08.2021 auf der Badewiese des Groß Glienicker Sees 
(eine Veranstaltung des Ortsbeirates Groß Glienicke) werden 
   

2.938,65 €
 
aus dem Sachaufwand des Ortsteils verwendet.

gez. 
Birgit Malik
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Benötigt werden finanzielle Mittel zur Absicherung der Filmvorführung wie im Antrag dargelegt. Kino 
auf der Badewiese ist inzwischen eine sehr erfolgreiche Traditionsveranstaltung. 
In seiner Sitzung am 16.03.2021 hat der Ortsbeirat im Grundsatz beschlossen, die Maßnahme zu 
unterstützen (sh. DS 21/SVV/0128). Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung vom 15.02.2021 
wird nach Prüfung, gemäß den Anforderungen der „Richtlinie zur Förderung der Ortsteile über 
Sachaufwendungen gemäß § 46 Absatz 4 BbgKVerf“, durch das Büro der 
Stadtverordnetenversammlung nunmehr dem Ortsbeirat zur Beratung vorgelegt.
.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0357

öffentlich
Betreff:
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für 2021 vom 28.02.2021, Ortsbeirat Groß Glienicke, 
Umbeschriften der Einschübe für das Ortswappen in Groß Glienicke

Erstellungsdatum 19.03.2021
Eingang 502: 03.03.2021

Einreicher: Birgit Malik

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

13.04.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen:
 
Für das Umbeschriften der Einschübe für das Ortswappen werden
   
      238,00 €
 
aus dem Sachaufwand des Ortsteils verwendet.

gez. 
Birgit Malik
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Benötigt werden finanzielle Mittel zur Absicherung des Umbeschriftens der Einschübe für das 
Ortswappen (10x). Groß Glienicker Vereine können hier ihre Veranstaltungen ankündigen lassen.

In seiner Sitzung am 16.03.2021 hat der Ortsbeirat im Grundsatz beschlossen, die Maßnahme zu 
unterstützen (sh. DS 21/SVV/0128). Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung vom 15.02.2021 
wird nach Prüfung, gemäß den Anforderungen der „Richtlinie zur Förderung der Ortsteile über 
Sachaufwendungen gemäß § 46 Absatz 4 BbgKVerf“, durch das Büro der 
Stadtverordnetenversammlung nunmehr dem Ortsbeirat zur Beratung vorgelegt.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0360

öffentlich
Betreff:
Öffentliches Wegerecht auf dem Gehweg im Bereich der Haltestelle Theodor-Fontane-Straße

Erstellungsdatum 23.03.2021
Eingang 502: 23.03.2021

Einreicher: Winfried Sträter, Ortsvorsteher

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

13.04.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Ortsbeirat bittet den Oberbürgermeister, schnellstmöglich öffentliches Wegerecht für Fußgänger 
und Radfahrer auf dem Gehweg entlang der B 2 zwischen dem Getränkemarkt und der Theodor-
Fontane-Straße durchzusetzen.

gez. Winfried Sträter
Ortsvorsteher
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Der Privatweg zwischen der Baumreihe und der Häuserzeile ist die einzige Möglichkeit für Fußgänger 
und Radfahrer, diese Strecke entlang der B 2 sicher zu passieren. Außerdem ist das Wegerecht 
unabdingbar, um für die neue Bushaltestelle einen barrierefreien Zugang zu errichten. 
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0378

öffentlich
Betreff:
Gefahrlose Bushaltestelle, ggf. Bedarfsampel B2 zum Betreten der Bushaltestellen

Erstellungsdatum 29.03.2021
Eingang 502: 29.03.2021

Einreicher: Andreas Menzel

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

29.03.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke
13.04.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke

X
X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam wird gebeten, zeitnah eine gefahrlose 
Erreichung, insbesondere der nördlichen Haltestelle Theodor-Fontane-Str., vor deren Eröffnung zu 
realisieren. Sollte dies nicht o. W. möglich sein, bitten wir unverzüglich an den neuen Bushaltestellen 
der B2 (Theodor-Fontane-Str.) temporäre Bedarfsampeln zu installieren, damit Fußgänger mit und 
ohne Handicap gefahrlos die neuen behindertengerechten Bushaltestellen betreten können.

gez. 
Andreas Menzel
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Insbesondere die nördliche neue Bushaltestelle kann nur genutzt werden, wenn Mensch dazu die 
viele befahrene Fahrbahn der B2 (Potsdamer Chaussee) betritt. Bis zum endgültigen Ausbau der B2 
kann nur durch einen Polizisten oder eine Bedarfsampel ein gefahrloses Betreten der Haltestelle für 
Jedermann über die Fahrbahn sichergestellt werden. 

Eine Bedarfsampel erscheint zusätzlich geeignet, auch den an dieser Stelle querenden 
Fußgängerverkehr zum Einkaufszentrum sichererer zu machen.
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POTSDAM 
114

44.1
, 

Landeshauptstadt 
Potsdam 
Der Oberbürgermeister 

Geschäftsbereich/FB: 4/FB Mobilität u. techn. Infrastruktur 

Bearbeiter: Herr Schwetzke Telefon: 3255 

Stadtverwaltung Potsdam 
Büro der Stedtverordnetenvers. 

Eine: 07. MAI 2021 

Signum: 

an: 

Einreicher OBR: Groß Glienicke 

Aus der 

Ortsbeiratssitzung am: 13.04.2021 

Datum: 03.05.2021 

Sachstand / Realisierung 

E] Prüfauftrag EI Beschluss - Drucksachen Nr.: 21/SVV/0378 

Betreff: Gefahrlose Bushaltestelle, ggf. Bedarfsampel B2 zum Betreten der 
Bushaltestellen 

In Bearbeitung o. g. Drucksache teile ich Ihnen Folgendes mit: 

In der ursprünglichen Planung war der Bau einer Rampe mit Anschluss an den Gehweg 
geplant. Da die Rampe auf Flächen eines privaten Grundstücks liegen, wurde durch die LHP 
versucht, diese erforderlichen Fläche zu erwerben. Leider konnte dieser Vorgang nicht 
erfolgreich abgeschlossen werden. Infolgedessen konnten die benötigten Flächen nicht ins 
Eigentum der LHP übergehen und in deren weiterer Folge die Planung nicht in Gänze 
umgesetzt werden. Jedoch sollte trotzdem als erster Schritt die bauliche Umsetzung der 
Bushaltestellen erfolgen. 

Die nachträglich hergestellten Zugänge zur Haltestelle mit der wassergebundenen Decke sind 
nur ein Provisorium. Diese ermöglichen keine barrierefreie Nutzung. 

Die gewünschte Errichtung einer Fußgänger- Lichtsignalänlage (Fu-LSA) an dieser Örtlichkeit 
würde keine barrierefreie Nutzung dieser Haltepunkte ermöglichen, da es im gesamten 
Straßenzug an Grundstücksflächen für die zwingend erforderlichen Aufstellflächen für 
Fußgänger und deren Zuwegung fehlt. Auch die Weiterführung des Fußgängerstromes im 
gesamten Straßenzug ist durch die fehlenden befestigten Nebenanlagen nicht gewährleistet. 

Die Herstellung und Einrichtung der Nebenanlagen kann nur im Zusammenhang mit dem 
grundhaften Ausbau der Potsdamer Chaussee realisiert werden. Die Kosten hierfür belaufen 
sich auf ca. 2,3 Mio € (Stand 2016). Aufgrund der Priorisierung aller Maßnahmen der 
Landeshauptstadt Potsdam sind für dieses Vorhaben mittelfristig derzeit noch keine 
Haushaltsmittel vorgesehen. 

Fortsetzung siehe Rückseite 
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Bei der Errichtung einer alternativ geforderten signalisierten Fußgängerquerung handelt es sich um 
eine verkehrsrechtliche Entscheidung nach der StVO, wobei im konkreten Fall die Richtlinie für die 
Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) als die anzuwendende 
spezialrechtliche Vorschrift heranzuziehen ist. 
Nach dieser R-FGÜ müssen neben den örtlichen auch die verkehrlichen Voraussetzungen erfüllt 
werden, um eine Fu-LSA einzurichten. 

Zu den örtlichen Voraussetzungen gehört u.a. auch die frühzeitige Erkennbarkeit der Fu-LSA für 
den Fahrzeugführer und eine ausreichende Sichtbeziehung zwischen Fußgänger und 
Fahrzeugführer. Durch die an den Haltestellen auf der Fahrbahn haltenden Busse ist die erforderliche 
Erkennbarkeit der Lichtsignalanlage von 100 m und die Sichtweite auf wartende Fußgänger von 50 m 
keinesfalls gewährleistet. Diese Sichtweite muss für beide Fahrtrichtungen gegeben sein. 

Zu den verkehrlichen Voraussetzungen gilt es bei der Einrichtung eines signalisierten 
Fußgängerüberweges folgendes zu beachten:" 
Hierzu werden u.a. die Anzahl von querenden Fußgängern in Verbindung mit der Anzahl der 
Fahrzeuge ins Verhältnis gesetzt, wobei jeweils die Spitzenstunde als Grundlage genommen wird, bei 
welcher die Verkehrsbelastung am höchsten ist, als auch die Querungen am häufigsten auftreten. Im 
Zuge des Verhältnisses zwischen Fußgängerquerungen und Kfz-Belastung gibt die R-FGÜ klare 
Auflassungen, in welchen Fällen Fu-LSA möglich sind bzw. auch empfohlen werden. 
Im vorliegenden Fall liegen die Werte allerdings deutlich unterhalb des für Fu-LSA 
möglichen/empfohlenen Einsatzbereiches. 

Fazit: 
Für die Einrichtung einer Fu-LSA im Bereich der Haltestellen in der Potsdamer Chaussee in Groß 
Glienicke fehlen sowohl die örtlichen als auch die verkehrlichen Voraussetzungen nach der hierzu 
maßgeblichen Rechtsvorschrift. 
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0386

öffentlich
Betreff:
Namensgebung für den neuen Dorfplatz vor der Kirche: Wilhelm-Stintzing-Platz

Erstellungsdatum 30.03.2021
Eingang 502: 29.03.2021

Einreicher: Dr. Regina Ryssel, Jörg Manteuffel und Winfried 
Sträter

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

13.04.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen:

Der Dorfplatz, der vor der Kirche und dem Friedhof hergerichtet wird, soll den Namen Wilhelm-
Stintzing-Platz erhalten.

gez. 
Dr. Regina Ryssel, Jörg Manteuffel, Winfried Sträter

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Wilhelm Stintzing war der erste Pfarrer in Groß Glienicke, als die Kirche nach Jahrhunderten der 
Betreuung aus Kladow eine eigene Pfarrei bilden konnte. Als Dorfpfarrer war Wilhelm Stintzing eine 
der überragenden Groß Glienicker Persönlichkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihm gelang es, die 
in der DDR gelegene Pfarrgemeinde grenzüberschreitend zu betreuen und in den 1950er Jahren in 
West-Berlin eine Kirche zu bauen: die Schilfdachkapelle. Eine außergewöhnliche Leistung. Es ist 
überfällig, diesen 2014 verstorbenen Pfarrer mit einer Namensgebung zu ehren, und der neue, für die 
Bewahrung des historischen Dorfkerns wichtige Dorfplatz vor der Kirche ist der passende Ort dafür.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0387

öffentlich
Betreff:
Sitzbänke mit Rückenlehne für den Ortsteil Groß Glienicke

Erstellungsdatum 30.03.2021
Eingang 502: 29.03.2021

Einreicher: Andreas Menzel, Dr. Regina Ryssel, Dr. Hildegard 
Schmitt

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

13.04.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortbeirat möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass Sitzbänke mit Rückenlehne an 
folgende Stellen im Ortsteil Groß Glienicke aufgestellt werden:

Die genauen Standorte werden in der Ortsbeiratssitzung am 13.04.2021 angegeben.

gez. 
Andreas Menzel, Dr. Regina Ryssel, Dr. Hildegard Schmitt

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

TOP 6.8



Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung: 
Gerade ältere Bürger und Bürgerinnen in Groß Glienicke brauchen Möglichkeiten sich auszuruhen, 
wenn sie zwischen den Einkaufszentren des Ortsteils Groß Glienicke (am Mühlenberg und am 
Albrechtshof) und den Wohngebieten die Wegstrecke zu Fuß zurücklegen (müssen).

TOP 6.8



Dringlichkeits-
Antrag

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0452

öffentlich
Betreff:
Ortsvorsteherbericht auf Kontakte mit der Verwaltung, Vereinen und  Bürger beschränken

Erstellungsdatum 13.04.2021
Eingang 502: 13.04.2021

Einreicher: Andreas Menzel

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

13.04.2021 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen:

Der Ortsvorsteher wird beauftragt, ab sofort seine sog. Ortsvorsteherberichte auf Informationen aus 
Kontakten mit der Verwaltung, mit Vereinen und Bürgern zu beschränken. 

Der Ortsvorsteherbericht des April 2021 wird als in wesentlichen Teilen und weiten Bereichen als 
persönliche Meinungsäußerung vom Ortsbeirat erneut kritisiert.

Der Ortsbeirat stellt fest und rügt, dass im Ortsvorsteherbericht erneut nicht über berichtenswerte 
Kontakte, Gespräche Anliegen der Verwaltung, von Vereinen, aus der Runde der Ortsvorsteher, oder 
Bürgern berichtet wird. Der Ortsvorsteher wird beauftragt, seinen Bericht in diesem Sinne auf einen 
reinen Sachvortrag zu reduzieren. Persönliche Meinungsmitteilungen sind im Bericht des 
Ortsvorstehers zu streichen.

Ortsvorsteherberichte werden insofern ab sofort nur durch Beschluss des Ortsbeirates als solche 
legitimiert.

Alles andere sind Texte einer Einzelperson. 

gez. 
Andreas Menzel
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

TOP 8



Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Ortsvorsteher sind im Ortsbeirat „Gleicher unter Gleichen“ und haben eine moderierende und 
zeremonielle Funktion, die grundsätzlich mit keinerlei Gestaltungs-Kompetenzen verbunden ist. 
Ortsvorsteher haben gegenüber der Verwaltung und in der Stadtverordnetenversammlung 
ausschließlich im Auftrag des OBR zu handeln. Dafür bilden zu fassenden Beschlüsse die Grundlage 
seines Handelns als Ortsvorsteher.  Die private Meinung des Ortsvorstehers ist grundsätzlich nicht 
die des Ortsbeirates, erst Recht nicht, wenn er sich außerhalb von Beschlüssen äußert. Insofern wird 
um Missverständnisse vorzubeugen und wegen des wiederholten und anhaltenden Vortrags und 
Vermischungen zwischen, der Ortsvorsteher ermahnt, seine Rolle nicht zu missbrauchen.

TOP 8
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Niederschrift
22. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Groß Glienicke - 

Videokonferenz

Sitzungstermin: Dienstag, 13.04.2021
Sitzungsbeginn: 19:05 Uhr
Sitzungsende: 22:01 Uhr
Ort, Raum: Raum 3.025, Stadthaus, Friedrich-Ebert-Straße 79/81

Anwesend sind:

Ortsvorsteher

 Herr  Winfried Sträter

 Frau  Birgit Malik
 Herr  Jörg Manteuffel
 Herr  Andreas Menzel
 Frau Dr. Regina Ryssel
 Frau Dr. Hildegard Schmitt
 Herr  Steve Schulz
 Herr  Alfons Wening

Nicht anwesend ist:

 Herr  Klaus-Peter Kaminski entschuldigt

Schriftführerin:
Karin Klingner, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / 
Feststellung der öffentlichen Tagesordnung/ Entscheidung über 
eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils 
der Sitzung vom 16.03.2021 und der außerordentlichen Sitzung vom 
29.03.2021

3 Informationen des Ortsvorstehers
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4 Bürgerfragen

5 Berichterstattung durch den Kommunalen Immobilien Service zum Thema 
Wegsperrung an der Schule/Fläche für Schulerweiterung

6 Anträge des Ortsbeirates

6.1 Pressearbeit zu den Besucherproblemen am Groß Glienicker und Sacrower See
Vorlage: 21/SVV/0262
Birgit Malik und Winfried Sträter

6.2 Abwasserbeseitigungsgebühren von im Ortsteil Groß Glienicke anfallenden 
Abwässern, die ins Klärwerk Berlin-Ruhleben geleitet werden
Vorlage: 21/SVV/0263
Andreas Menzel

6.3 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für 2021 vom 15.02.2021, für die 
Veranstaltung Open Air Kino auf der Badewiese am 27.08.2021 in Groß 
Glienicke
Vorlage: 21/SVV/0356
Birgit Malik

6.4 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für 2021 vom 28.02.2021, Ortsbeirat 
Groß Glienicke, Umbeschriften der Einschübe für das Ortswappen in Groß 
Glienicke
Vorlage: 21/SVV/0357
Birgit Malik

6.5 Öffentliches Wegerecht auf dem Gehweg im Bereich der Haltestelle Theodor-
Fontane-Straße
Vorlage: 21/SVV/0360
Winfried Sträter, Ortsvorsteher

6.6 Gefahrlose Bushaltestelle, ggf. Bedarfsampel B2 zum Betreten der 
Bushaltestellen
Vorlage: 21/SVV/0378
Andreas Menzel

6.7 Namensgebung für den neuen Dorfplatz vor der Kirche: Wilhelm-Stintzing-Platz
Vorlage: 21/SVV/0386
Dr. Regina Ryssel, Jörg Manteuffel, Winfried Sträter

6.8 Sitzbänke mit Rückenlehne für den Ortsteil Groß Glienicke
Vorlage: 21/SVV/0387
Andreas Menzel, Dr. Regina Ryssel, Dr. Hildegard Schmitt

7 Sonstiges
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Niederschrift:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Herr Sträter eröffnet die Sitzung.

zu 2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / 
Feststellung der öffentlichen Tagesordnung/ Entscheidung über eventuelle 
Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 16.03.2021 und der außerordentlichen Sitzung vom 29.03.2021

Herr Sträter stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
Zu Beginn der Sitzung bestätigen 8 Mitglieder des Ortsbeirates, die per Bild und 
Ton zugeschaltet sind, ihre Anwesenheit.

Zur Tagesordnung

 Herr Sträter schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 6.5 und 6.6 aufgrund 
der Teilnahme der Verwaltung vor dem Tagesordnungspunkt 6.1 zu 
beraten. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.

 Weiterhin informiert Herr Sträter darüber, dass ein Dringlichkeitsantrag, 
DS-Nr. 21/SVV/0452, betr.: „Ortsvorsteherbericht auf Kontakte mit der 
Verwaltung, Vereinen und  Bürger beschränken“, Einreicher: Andreas 
Menzel, vorliegt.

Bestätigung der Dringlichkeit von Vorlagen gemäß § 13 Punkt 4 der 
Geschäftsordnung:
Herr Menzel begründet die Dringlichkeit.

Abstimmung:
Die Aufnahme des Antrages 21/SVV/0452 in die Tagesordnung wird 

mit 5 Ja-Stimmen angenommen, 
bei 3 Stimmenthaltungen.

Dieser Antrag wird als erster Antrag vor dem Tagesordnungspunkt 6.1 einsortiert.

 Auf die Abfrage von Herrn Sträter zu weiteren Änderungen der 
Tagesordnung, beantragt Herr Menzel die Aufnahme seines Antrages 
„Öffnung des Uferwegs am Groß Glienicker See“, DS 21/SVV/0158. Herr 
Sträter entgegnet, dass die Uferwegbeauftragte voraussichtlich im Juni 
2021 in die Sitzung des Ortsbeirates kommen werde.

Abstimmung:
Die Aufnahme des Antrages 21/SVV/0158 in die heutige Tagesordnung wird 

mit 6 Nein-Stimmen abgelehnt, 
bei 2 Ja-Stimmen.
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Zu der Niederschrift der Sitzung vom 16.03.2021 sowie der außerordentlichen 
Sitzung vom 29.03.2021:

Frau Dr. Ryssel informiert, dass sie die Niederschriften nicht gefunden bzw. 
gelesen habe und somit heute darüber nicht abstimmen könne. Herr Manteuffel 
kritisiert, dass die Niederschriften sich nicht in der digitalen Aktenmappe als PDF-
Dokument befinden und demnach sei die Tagesordnung für ihn nicht komplett. 
Herr Menzel schließt sich seinen Ausführungen an. Nach einer ausführlich 
geführten Diskussion erklärt Herr Sträter erneut den Ablauf, wie man im 
Ratsinformation die Niederschriften vergangener Sitzungen aufrufen kann. Im 
Zuge der fortschreitenden Digitalisierung fallen viele ehemals händisch 
vorgenommene Arbeitsschritte weg. Seit Längerem werden Niederschriften daher 
nicht mehr händisch in die digitale Aktenmappe einer Sitzung beigefügt. Die 
Ortsbeiratsmitglieder brauchen nur die verlinkte Niederschrift anklicken oder aber 
in die Sitzung gehen, über die man sich informieren möchte. 

Die Bestätigung der o.g. beiden Niederschriften wird vertagt.

zu 3 Informationen des Ortsvorstehers

Der Bericht des Ortsvorstehers zu den Themenschwerpunkten:

1.) Turbulenzen um die Bushaltestelle Theodor-Fontane-Straße
2.) Die größere noch unerledigte Aufgabe: Ausbau der B 2
3.) Die leidigen Müllprobleme – und erfreuliches Engagement
4.) Hinweise und Termine 

wurde schriftlich ausgereicht (sh. Anlage zur Niederschrift im TOP 3). 

Herr Menzel bedankt sich bei Herrn Sträter für dessen Mühe und Arbeit aber er 
möchte, dass der Bericht keine persönlichen Anmerkungen des Ortsvorstehers 
enthält. Frau Malik weist darauf hin, dass jedes Ortsbeiratsmitglied die 
Möglichkeit habe, Themen und Informationen an den Ortsvorsteher zu geben, die 
er in seinen Bericht aufnehmen soll. In anderen Ortsbeiräten handhaben die 
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher die Berichterstattung sehr unterschiedlich, 
eine Variante ist die von Herrn Sträter. Das sei eben eine subjektive 
Betrachtungsweise. Frau Dr. Ryssel fragt, ob der Ortsvorsteher-Bericht schon 
einige Tage vor der Sitzung den Ortsbeiratsmitgliedern zur Kenntnis gegeben 
werden könne und somit Anmerkungen gemacht werden könnten. Herr 
Manteuffel erkennt an, dass sich Herr Sträter im Vergleich zum vorherigen 
Bericht stark zurückgenommen habe; allerdings plädiere er für mehr Sachlichkeit. 
Herr Sträter sagt abschließend zu, dass er persönliche Anmerkungen wie im 
März in seine Berichte nicht mehr aufnehme, sondern über die Sachthemen 
seiner Arbeit als Ortsvorsteher informiere. 

zu 4 Bürgerfragen

Die Bürgerin, Frau von Heyden-Hendricks, informiert darüber, dass in der 
Waldsiedlung mittlerweile 200 Mieter wohnhaft seien. Sie führe derzeit eine 
Umfrage/Meinungsbildung zur Anbindung an die B 2 durch. Im Übrigen sei der 
Bericht des Ortsvorstehers sehr informativ und sie habe nicht das Gefühl, dass 
hier Wahlwerbung (wie von einigen Ortsbeiratsmitgliedern vorgeworfen) enthalten 
sei. Anhand des Berichtes erfährt der interessierte Bürger, dass der Ortsbeirat 
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aktiv ist und sich engagiere.

Der Bürger, Herr Frey, verweist auf eine von ihm angefertigte Tabelle zu noch 
nicht erledigten Beschlüssen, die er den Ortsbeiratsmitgliedern geschickt hat. So 
zum Beispiel ein Beschluss aus 2019 bezüglich der Aufstellung eines 
Quartierplans am Gutstor. Dieses Schild wurde bis heute nicht aufgestellt. Er 
fragt die Ortsbeiratsmitglieder, ob eine Beschlussverfolgung durch sie 
vorgenommen werde und schlägt vor, dieses unbedingt in den Bericht des 
Ortsvorstehers aufzunehmen. Herr Sträter führt aus, dass der Bereich Marketing 
den Quartierplan bereits produziert habe. In Abstimmung mit ihm habe sich die 
Aufstellung durch die Baustellensituation verschoben. Bezüglich der Aufstellung 
von Laternen habe er die Verwaltung angemahnt und bleibe dran. Herr Sträter 
bestätigt die Beschlussverfolgung durch ihn. Er habe früher eine wenig beachtete 
Auflistung vorgenommen und überlege sich eine bessere Alternative, um die 
Nachverfolgung von Beschlüssen zu kontrollieren. Herr Schulz bittet Herrn 
Sträter, die Liste von Herrn Frey allen Ortsbeiratsmitgliedern weiterzuleiten. Herr 
Manteuffel schließt sich den Vorrednern an, dass die Beschlüsse im Auge zu 
behalten seien. 

Herr Menzel meldet sich als Bürger und informiert zur Corona-Teststelle in Groß 
Glienicke. Diesen Freitag treffe er sich mit einer Mitarbeiterin der Johanniter zur 
Besichtigung von Räumen, die geeignet sein könnten:

1. Ortsteilbüro
2. Turnhalle (leider nicht zentral gelegen)
3. Begegnungshaus
4. Raum beim KSC.

Der erste Tag für das Testen sei Donnerstag nächste Woche in der Zeit von 
10:00 bis 16:00 Uhr. Gerne können ihm noch andere Räume genannt werden, 
Herr Manteuffel bringt als Idee den Seniorenfreizeittreff im Albrechtshof ein.

zu 5 Berichterstattung durch den Kommunalen Immobilien Service zum Thema 
Wegsperrung an der Schule/Fläche für Schulerweiterung

Herr Richter, Werkleiter Kommunaler Immobilien Service (KIS), führt anhand 
einer Powerpoint-Präsentation (dem Tagesordnungspunkt in der Niederschrift 
beigefügt) zur beabsichtigten Wegesperrung, der aktuellen Situation und 
Beschlussfassung des Ortsbeirates, auch das Votum der Schulkonferenz 
einzuholen, aus. Dieses Votum konnten sie pandemiebedingt tatsächlich erst 
gestern einholen. Er bittet, diese Verzögerung zu entschuldigen. Die Gründe für 
die beabsichtigte Sperrung seien der unbefestigte Weg sowie eine schwerlich bis 
gar keine Möglichkeit zur Verkehrssicherung. Ja, eine Befestigung des Weges 
wäre möglich, aber sie haben andere Pläne. Herr Richter zeigt die 
Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Grundschule, um den steigenden Bedarf 
decken zu können; davon sei der Weg betroffen. Der KIS beabsichtige, das 
Schulgelände mit einem Neubau und den Schulhof über den Weg hinaus zu 
erweitern. Sie haben Verständnis für gewachsene Wegebeziehungen und daher 
eine neue Wegebeziehung (sh. Karte) vorgeschlagen. Der Umverlegung der 
Wegeführung sei in der Schulkonferenz einstimmig zugestimmt worden.

Anschließend diskutieren die Ortsbeiratsmitglieder das Vorhaben des KIS und 
Herr Richter beantwortet die Fragen bezüglich Erweiterung des Schulhofes, 
Schulgarten, Nutzung des Hortgebäudes durch die Schule, das spätere 
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Schließen des Weges und finanzielle Aspekte.

Herr Sträter bedankt sich bei Herrn Richter und fasst zusammen, dass es bei den 
Ortsbeiratsmitgliedern Bedenken hinsichtlich einer baldigen Schließung des 
Weges gebe, aber Unterstützung für die Erweiterungspläne für die Schulbauten 
und den Schulhof. und für die Schulplatzerweiterung sind. Der Ortsbeirat wird für 
die kommende Sitzung einen Antrag zu diesem Thema zur Beschlussfassung 
vorbereiten.

zu 6 Anträge des Ortsbeirates

neu: Ortsvorsteherbericht auf Kontakte mit der Verwaltung, Vereinen und  
Bürger beschränken
Vorlage: 21/SVV/0452
Andreas Menzel

Herr Menzel bringt den Antrag ein und begrüßt den Vorschlag von Frau Dr. 
Ryssel, den Ortsvorsteher-Bericht schon einige Tage vor der Sitzung den 
Ortsbeiratsmitgliedern zur Kenntnis zu geben, so dass sie Anmerkungen vorab 
machen können. Wenn der Ortsvorsteher ein bis zwei Tage vor der Sitzung den 
Bericht schicken würde, könnte er sich vorstellen, seinen Antrag zurückzuziehen. 

Herr Sträter erklärt, dass er den Bericht montags vor der Ortsbeiratssitzung 
aufsetzt und weist auf das enorme Pensum an Arbeit hin. Von daher ist es ihm 
nicht möglich, dem Vorschlag von Frau Dr. Ryssel nachzukommen.

Es schließt sich erneut eine Diskussion zur Ausgestaltung des Berichtes an (vgl. 
TOP 3) in dessen Ergebnis Herr Sträter noch einmal zusagt, persönliche 
Kommentare wie im März-Bericht künftig nicht mehr aufzunehmen. 

Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt.

Beschlussvorschlag:
Der Ortsbeirat möge beschließen:

Der Ortsvorsteher wird beauftragt, ab sofort seine sog. Ortsvorsteherberichte auf 
Informationen aus Kontakten mit der Verwaltung, mit Vereinen und Bürgern zu 
beschränken. 

Der Ortsvorsteherbericht des April 2021 wird als in wesentlichen Teilen und 
weiten Bereichen als persönliche Meinungsäußerung vom Ortsbeirat erneut 
kritisiert.

Der Ortsbeirat stellt fest und rügt, dass im Ortsvorsteherbericht erneut nicht über 
berichtenswerte Kontakte, Gespräche Anliegen der Verwaltung, von Vereinen, 
aus der Runde der Ortsvorsteher, oder Bürgern berichtet wird. Der Ortsvorsteher 
wird beauftragt, seinen Bericht in diesem Sinne auf einen reinen Sachvortrag zu 
reduzieren. Persönliche Meinungsmitteilungen sind im Bericht des Ortsvorstehers 
zu streichen.

Ortsvorsteherberichte werden insofern ab sofort nur durch Beschluss des 
Ortsbeirates als solche legitimiert.
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Alles andere sind Texte einer Einzelperson. 

Abstimmungsergebnis:
mit 5 Nein-Stimmen abgelehnt,
bei 3 Ja-Stimmen.

zu 6.5 Öffentliches Wegerecht auf dem Gehweg im Bereich der Haltestelle 
Theodor-Fontane-Straße
Vorlage: 21/SVV/0360
Winfried Sträter, Ortsvorsteher

Herr Sträter bringt den Antrag ein. Frau Woiwode, Bereichsleiterin 
Verkehrsanlagen, führt zum aktuellen Sachstand aus, dass es richtig sei, dass 
die Nebenanlage zwischen der Bushaltestelle auf der Südseite und der 
Bebauung nicht ausschließlich ein Gehweg ist, sondern eine 
Mischverkehrsfläche, auf der offensichtlich aktuell auch KFZ-Verkehr abgewickelt 
werde. Diese Fläche sei nicht gewidmet und liege nicht im Eigentum der Stadt 
Potsdam. Die Situation wurde mit der Eingemeindung so übernommen. Das erste 
Mal fiel der Verwaltung das im Jahr 2016 mit der Bearbeitung der 
Entwurfsplanung zur Potsdamer Chaussee auf. Versuche diese Fläche bzw. Teile 
der Fläche im Zuge der Haltestellenplanung zum Anschluss einer Rampe zu 
erwerben, seien 2019 gescheitert. Es konnte kein Einvernehmen mit der 
Eigentümergemeinschaft erreicht werden.

Damit sei jetzt nicht ausgeschlossen, noch einmal auf die 
Eigentümergemeinschaft zuzugehen und damit nochmalig einen Grunderwerb 
anzufragen oder eben das Wegerecht.

Eine Bushaltestelle zu planen und zu bauen erscheine erst einmal sehr einfach, 
ein ca. 20 cm hoher Bord, Blindenleitplatten, eine Oberflächenbefestigung, die 
gut begeh- bzw. für Rollstuhlfahrer befahrbar ist, eine Wartehalle mit 
Sitzgelegenheiten, dann noch ein Schild mit Papierkorb und fertig … So einfach 
ist das nicht immer. Das zeigte sich auch hier. Durch den Alleenschutz mussten 
die Bäume in der Haltestelle integriert werden. Die Höhenanpassung an den 
Bestand gestalte sich schwierig und mit barrierefreien Zugängen auf der Südseite 
sei die Verwaltung an wortwörtliche Grenzen gestoßen.

Nichtsdestotrotz mache der Ausbau der Haltestellen Sinn. Eine gefahrenfreie 
Querung der Fahrbahn ist von der Haltestelle über den 3 cm Bord auf die 
gegenüberliegende Seite möglich. Dort ist inzwischen der geplante 
Gehweganschluss an den Parkplatz fertiggestellt. Die Sichtbeziehungen zum 
Wechsel der Fahrbahnseite seien gut und weder die aktuellen Kfz- 
Verkehrsbelegungszahlen noch die Zahl der querenden Fußgänger seien 
besorgniserregend. Regelkonform könne hinter dem Bus gequert werden.

Zudem wurde eine provisorische Anbindung der Haltestelle an den vorhandenen 
„Trampelpfad“ hergestellt. Die Nutzung beider Bushaltestellen sei möglich und die 
Situation habe sich im Vergleich zu vorher wesentlich verbessert. 

Frau Dr. Ryssel plädiert an die Verwaltung, alle Optionen im Einvernehmen mit 
der Eigentümergemeinschaft durchzugehen. Herr Sträter schließt sich dem an, 
genau so offen habe er den Antrag formuliert und es könne im Beschlusstext das 
Wort „ … schnellstmöglich …“ gestrichen werden. Auch Frau Malik betont, dass 
möglichst im Einvernehmen mit der Eigentümergemeinschaft vorzugehen sei. 
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Herr Manteuffel verweist auf die Möglichkeit, einen Fuß- und Radweg entlang der 
B 2 zu schaffen. Er gehe davon aus, dass die Verwaltung seit 2016 intensiv 
daran arbeite, den Grunderwerb zu tätigen. Herr Menzel beantragt Rederecht für 
eine Bürgerin; die Mehrheit der Ortsbeiratsmitglieder spricht sich dafür aus. Die 
Bürgerin stellt sich als Vorstandsvorsitzende der Eigentümergemeinschaft vor 
und verweist darauf, dass der besagte Wirtschaftsweg dazu diene, dass sie mit 
ihren Autos zu den Parkplätzen fahren können. Das Liegenschaftsamt habe 
bestätigt, dass hier keine Enteignungswürdigkeit vorliege. Herr Menzel betont, 
dass es für die Bushaltestelle kein Allgemeinwohlinteresse gebe. Anschließend 
wird der Antrag zur Abstimmung gestellt.

Beschlussvorschlag:
Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Ortsbeirat bittet den Oberbürgermeister, schnellstmöglich öffentliches 
Wegerecht für Fußgänger und Radfahrer auf dem Gehweg entlang der B 2 
zwischen dem Getränkemarkt und der Theodor-Fontane-Straße durchzusetzen.

Abstimmungsergebnis:
mit 3 Nein-Stimmen abgelehnt,
bei 3 Ja-Stimmen
und 2 Stimmenthaltungen.

zu 6.6 Gefahrlose Bushaltestelle, ggf. Bedarfsampel B2 zum Betreten der 
Bushaltestellen
Vorlage: 21/SVV/0378
Andreas Menzel

Herr Menzel bringt den Antrag ein. Herr Manteuffel kritisiert die mangelnde 
Kommunikation der Stadtverwaltung; der Antrag wäre nicht nötig gewesen. Es 
schließt sich eine Diskussion zu den Möglichkeiten für Gespräche mit der 
Eigentümergemeinschaft, was „temporär“ bedeutet und nach einer zielorientierten 
Lösung an. Frau Woiwode, Bereichsleiterin Verkehrsanlagen, erklärt anhand 
eines Plans (dem Tagesordnungspunkt in der Niederschrift beigefügt) das 
Vorhaben der Verwaltung und beantwortet die Nachfragen der 
Ortsbeiratsmitglieder insbesondere zur sicheren Querung. Anschließend wird der 
Antrag zur Abstimmung gestellt.

Der Ortsbeirat beschließt: 

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam wird gebeten, 
zeitnah eine gefahrlose Erreichung, insbesondere der nördlichen Haltestelle 
Theodor-Fontane-Str., vor deren Eröffnung zu realisieren. Sollte dies nicht 
o. W. möglich sein, bitten wir unverzüglich an den neuen Bushaltestellen 
der B2 (Theodor-Fontane-Str.) temporäre Bedarfsampeln zu installieren, 
damit Fußgänger mit und ohne Handicap gefahrlos die neuen 
behindertengerechten Bushaltestellen betreten können.

Abstimmungsergebnis:
mit 5 Ja-Stimmen angenommen,
bei 3 Nein-Stimmen.
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zu 6.1 Pressearbeit zu den Besucherproblemen am Groß Glienicker und Sacrower 
See
Vorlage: 21/SVV/0262
Birgit Malik und Winfried Sträter

Frau Malik bringt den Antrag ein und Herr Sträter ergänzt, dass der Antrag als 
flankierende Maßnahme gedacht sei. Herr Schulz glaubt, dass die 
Presseerklärung der Stadt eher als Bewerbung für die schönen Seen ausfallen 
und nicht viel passieren werde. Herr Menzel merkt an, dass er den Antrag für 
überflüssig halte und wichtiger sei, was die Bürgerinitiative diesbezüglich 
gemacht habe; er beantragt daher, gemäß § 23 Abs. 1 e) Geschäftsordnung, die 
Drucksache als durch Verwaltungshandeln erledigt abzuschließen.

Abstimmung:
Der Antrag auf Erledigung der DS 21/SVV/0262 durch Verwaltungshandeln wird

mit 6 Nein-Stimmen abgelehnt,
bei 2 Ja-Stimmen.

Anschließend wird der Antrag in der vorliegenden Fassung zur Abstimmung 
gestellt.

Der Ortsbeirat beschließt: 

Der Ortsbeirat bittet den Oberbürgermeister, zum Sommer durch 
Presseveröffentlichungen auf die Probleme des Groß Glienicker und des 
Sacrower Sees beim sommerlichen Besucherandrang aufmerksam zu 
machen. Insbesondere soll darauf hingewiesen werden, dass an den 
Sommerwochenenden im weiten Umfeld der Seen große Parkprobleme für 
PKW bestehen. Außerdem liegt der Sacrower See in einem 
Naturschutzgebiet, daher gelten diverse Nutzungseinschränkungen am 
Seeufer und auf dem Wasser.

Abstimmungsergebnis:
mit 6 Ja-Stimmen angenommen,
bei einer Nein-Stimme
und einer Stimmenthaltung.

zu 6.2 Abwasserbeseitigungsgebühren von im Ortsteil Groß Glienicke anfallenden 
Abwässern, die ins Klärwerk Berlin-Ruhleben geleitet werden
Vorlage: 21/SVV/0263
Andreas Menzel

Herr Menzel bringt den Antrag ein. Frau Malik verweist auf die Antwort zu einer 
Kleinen Anfrage, die Herr Menzel gestellt hatte, und hinterfragt, warum der 
Ortsbeirat nun erneut das erfragen sollte. Manchmal seien Antworten nicht 
korrekt, so Herr Manteuffel. Sie sollten am Thema dranbleiben und in der 
Verwaltung nachhaken.

Der Ortsbeirat beschließt: 

Der Oberbürgermeister wird gebeten, für den Ortsteil Groß Glienicke die 
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Gebühren für die Abwasserbeseitigung der im Ortsteil anfallenden 
Abwässer transparent zu belegen. 

Der Ortsbeirat bittet dabei auch um Darlegung, wie die Forderung nach 
lediglich kostendeckenden Gebühren eingehalten wird. 

Der Stellungnahme des Oberbürgermeisters sieht der Ortsbeirat mit 
besonderem Interesse - möglichst bis Ende Mai 2021 - entgegen.

Abstimmungsergebnis:
mit 4 Ja-Stimmen angenommen,
bei 4 Stimmenthaltungen.

zu 6.3 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für 2021 vom 15.02.2021, für die 
Veranstaltung Open Air Kino auf der Badewiese am 27.08.2021 in Groß 
Glienicke
Vorlage: 21/SVV/0356
Birgit Malik

Der Antrag wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.

zu 6.4 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für 2021 vom 28.02.2021, 
Ortsbeirat Groß Glienicke, Umbeschriften der Einschübe für das 
Ortswappen in Groß Glienicke
Vorlage: 21/SVV/0357
Birgit Malik

Der Antrag wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.

zu 6.7 Namensgebung für den neuen Dorfplatz vor der Kirche: Wilhelm-Stintzing-
Platz
Vorlage: 21/SVV/0386
Dr. Regina Ryssel, Jörg Manteuffel, Winfried Sträter

Der Antrag wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.

zu 6.8 Sitzbänke mit Rückenlehne für den Ortsteil Groß Glienicke
Vorlage: 21/SVV/0387
Andreas Menzel, Dr. Regina Ryssel, Dr. Hildegard Schmitt

Der Antrag wird bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt.

zu 7 Sonstiges

Vertagt auf die nächste Sitzung.
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Ortsvorsteher-Bericht von Winfried Sträter 

April 2021 
 

Themen:  

1.) Turbulenzen um die Bushaltestelle Theodor-Fontane-Straße 

2.) Die größere noch unerledigte Aufgabe: Ausbau der B 2 

3.) Die leidigen Müllprobleme – und erfreuliches Engagement 

4.) Hinweise und Termine  

 
1.) Turbulenzen um die Bushaltestelle Theodor-Fontane-Straße 

Ende gut, alles gut, sagt das Sprichwort. Das kann man bei diesem Thema noch nicht sagen. Die 
Bushaltestelle Theodor-Fontane-Straße war über viele Jahre das Stiefkind unter den Haltestellen 
im Ort. Der 604er Havelbus von Falkensee nach Potsdam hält hier. In einer nicht allzu fernen 
Zukunft werden wohl auch die Potsdamer ViP-Busse hier halten, wenn ein Expressbus der Linie 
638 von Potsdam nach Spandau eingesetzt wird.  
 
Wer bisher in Höhe des Mühlenberg-Centers an der B 2 auf den Havelbus wartete, stand bei 
Wind und Wetter im Freien zwischen den Bäumen oder gegenüber auf der Wiese.  

 
Ein Foto aus dem März 2020 
 
Immer wieder haben uns Bürgerinnen und Bürger angesprochen und gefragt, wann denn hier 
mal eine richtige Bushaltestelle gebaut werde, die den üblichen Komfort bietet. Der Ortsbeirat 
ist erstmals 2017 aktiv geworden und hat auf Antrag von Andreas Menzel einstimmig beschlos-
sen, „dass möglichst schnell die Haltestelle des Busses 604 Theodor-Fontane-Str. nach übli-
chem Standard befestigt wird und eine Überdachung erhält“.  
 
Wie immer sind solche Ortsbeiratsbeschlüsse lediglich eine Bitte an die Verwaltung – der 
Ortsbeirat kann nicht wie die Stadtverordnetenversammlung verbindliche Beschlüsse fassen. 
Trotzdem sind die Beiratsvoten nicht wirkungslos: Bei der Straßeninspektionstour 2019 kün-
digte das Tiefbauamt an, dass der Ausbau der Haltestelle in die Planung aufgenommen worden 
sei und möglichst 2019 erfolgen solle. Im Februar 2019 fasste der Ortsbeirat auf Antrag von 
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Birgit Malik einen zusätzlichen Beschluss und bat darum, kurzfristig zumindest Bänke aufzu-
stellen, um wenigstens ein Minimum an Komfort für die Wartenden zu bieten. 
 
Doch 2019 tat sich nichts, und bei der Straßeninspektion 2020 kündigte das Tiefbauamt er-
neut den Baubeginn im Laufe des Jahres an. Bei der Ausbauplanung tauchte ein Problem auf, 
das ich an die Verwaltung übermittelte: Auf der Südseite der B 2 gibt es in Höhe der Bushalte-
stelle kein öffentliches Wegerecht auf dem Gehweg. (Im Ortsvorsteherbericht März 2021 steht 
eine kurze Information dazu.) Konnte die Haltestelle trotzdem gebaut werden? Die Verwaltung 
entschied: Es ist möglich, weil der Grünstreifen am Straßenrand in öffentlichem Eigentum ist.  
 

 
Inzwischen für alle sichtbar: der einzige Weg, über den Fußgänger gegenüber dem Einkaufszentrum am Müh-
lenberg gefahrlos an der B 2 entlanglaufen können, ist bisher nicht öffentlich gewidmet.  

 
So begann Anfang 2021 endlich der lange geforderte Ausbau der Bushaltestelle. Die fehlende 
öffentliche Widmung des Weges zwischen der Baum- und der Hausreihe hat dann für großes 
Aufsehen in den Medien gesorgt. Denn mangels Zustimmung der Eigentümer konnte vom 
Gehweg aus keine Zuwegung zur Bushaltestelle gebaut werden. Die Situation erschien zu-
nächst grotesk.  

 
Das Geländer war bis an die B 2 gebaut worden – und damit wäre die Bushaltestelle zumindest 
für Rollstuhlfahrer nur über die B 2-Fahrbahn erreichbar gewesen. In der Boulevardpresse 
tauchte die Schlagzeile von einem „Gaga-Bau“ auf.  
 
Schlagzeilenträchtig war jedoch nur die Momentaufnahme während der Bauphase. Inzwischen 
ist die Situation eine andere. Das Geländer ist zurückgenommen worden, sodass man von der 
Seite aus die Haltestelle betreten kann. Eine sehr kurze wassergebundene Decke verbindet die 
Haltestelle mit dem Gehweg.  
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So sieht es jetzt aus: Es gibt einen Zugang, aber er wirkt wie eine Notlösung. Ob die wasser-
gebundene Decke behindertengerechte Nutzung ermöglicht und ob sie auch Regengüssen 
standhält, wird sich noch zeigen müssen.  
 
Auf der nördlichen Straßenseite hat der Ausbau der Bushaltestelle für eine Verbesserung der 
Fußwegsituation gesorgt.  

   
Hier gibt es einen richtigen Fußweg von der Bushaltestelle bis zur westlichen Einfahrt ins 
Einkaufszentrum (linkes Foto). Richtung Osten allerdings ist bei der Haltestelle Schluss. 
(Rechtes Foto) Es fehlt der Gehweg bis zur Einfahrt ins Einkaufszentrum und damit der An-
schluss an die Mittelinsel auf der B 2. 
 

2.) Die größere noch unerledigte Aufgabe: Ausbau der B 2 

Das Haltestellenproblem auf der Südseite und der unvollendete Gehweg auf der Nordseite 
der B 2 veranschaulichen unser Problem an der Potsdamer Chaussee. Im November 2016 ist 
uns die Ausbauplanung für die B 2 im Ortsbeirat vorgestellt worden – mit Geh- und Radweg 
und Mittelinseln zur Querung der Straße und zur Verlangsamung des Tempos der Autos.  
 
Damals wurde uns schon angekündigt, dass vor 2021 an einen Ausbau nicht zu denken sei. 
Inzwischen hat der Verkehr erheblich zugenommen. Radfahrer fahren ohne Radweg oder 
Schutzstreifen über die enge Straße. Für Fußgänger, vor allem ältere Menschen, ist die Situa-
tion entlang der Straße und beim Überqueren abenteuerlich.  
 
Gehen wir mal zu Fuß vom Kreisel aus zur Dorfstraße. Wir beginnen auf dem Radweg, gehen 
dann nach dem Getränkemarkt über den gut ausgebauten Privatweg, bei dem es für die Öf-
fentlichkeit kein gesichertes Wegerecht gibt, dann tapsen wir über den unbefestigten Streifen 
vor den Neubauhäusern, stolpern über den alten Plattenweg zum Triftweg, betreten ein paar 
Meter wassergebundene Decke und stolpern dann weiter über den Plattenweg bis zur Dorf-
straße. Und abends auch noch ohne Beleuchtung.  
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Zumutung für Fußgänger: die Gehwegsituation entlang der Potsdamer Chaussee 

 
Das ist die Situation für Groß Glienicker Fußgänger an der B 2 im Jahr 2021, während für 
Autos nur im östlichen Teil Tempo 30 gilt. Der Fußweg soll ab Triftweg in diesem Jahr befes-
tigt werden, das ist gut, aber es ändert nichts an der Misere: Was bisher gemacht worden ist, 
ist Stückwerk und Flickwerk. Es kann nicht sein, dass dies auf unbestimmte Zeit so weiter-
geht.  
 
Egal ob eines Tages eine Umgehungsstraße gebaut wird oder nicht: die B 2 durch unseren Ort 
muss in absehbarer Zeit so ausgebaut werden, dass Fußgänger und Radfahrer sie ordentlich 
nutzen können und Autos wie in allen anderen innerörtlichen Straßen nur Tempo 30 fahren 
dürfen. 
 

3.) Die leidigen Müllprobleme – und erfreuliches Engagement 

Leider musste der Aktionstag am 3. April aufgrund der Pandemie abgesagt werden. An die-
sem Tag sollten Holzabsperrungen zum Schilfgürtel am Sacrower See erneuert und zugleich 
Müll gesammelt werden.  
 
Das Müllproblem ist ein dauerndes Ärgernis (natürlich nicht nur bei uns). Beispiel: die Mau-
ergedenkstätte. Das Umfeld der Bank ist fast permanent vermüllt. Auf Bitten einer Bürgerin 
hat Herr Pirschel, unser Revierpolizist, die Zustände überprüft und festgestellt, dass die Ver-
müllung für „ein erbärmliches Bild dieser Gedenkstätte“ sorge. Er setzt sich dafür ein, dass 
das (für Sauberkeit zuständige) Ordnungsamt diesen Ort in die Streifen einbezieht.  
 
Eine aufmerksame Bürgerin berichtet, dass sie sich bei ihren Spaziergängen immer wieder 
über Abfall entlang der Straßen ärgert; persönlich sammelt sie mit einer Greifzange Müll ein. 
(Ganz großen Dank für dieses Engagement!) Sie erlebte z. B. eine Frau, „die ein Stück 
Papier aus ihrem Briefkasten entnahm, und es an den Straßenbaum zum dort bereits lie-
genden Unrat warf! Eine ganz normale Frau im mittleren Alter vor einem ganz normalen 
Grundstück. Ich war sprachlos.“ 
 
Ein besonderes Ärgernis sind die Sperrmüllhaufen, die tagelang an Straßenrändern gelagert 
werden. Das ist schlicht nicht erlaubt. Der Sperrmüll darf nur am Vorabend vor der zu-
gesagten STEP-Abholung an den Straßenrand gestellt werden.  
 

Badewiese 
 
Mit der nahenden Sommersaison muss auch die Müllentsorgung an der Badewiese wieder 
geregelt werden. Birgit Malik hat sich darum gekümmert - und so ist es nun für die Badesai-
son geregelt: 
 
Montags lässt das Grünflächenamt die Badewiese reinigen.  
 
Montags, mittwochs und freitags werden die Mülleimer an der Badewiese geleert. 
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Zusätzlich werden zwei graue Mülltonnen aufgestellt und jeden Mittwoch von der STEP ent-
leert. Da der Müllwagen nicht über die Wiese fahren kann, müssen sie nach oben an die 
Seepromenade gezogen werden. Dies erledigt ehrenamtlich das Ehepaar Völker vom Groß 
Glienicker Kreis.  
 
Auch für dieses Engagement ganz herzlichen Dank! Bei all dem Ärger über die 
Müllprobleme freut uns immer wieder, wie hilfreich Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohner unseres Ortes sind! Ihr Engagement ist ein wichtiger Beitrag zur 
Lebensqualität in Groß Glienicke. 
 
Vielleicht ist es auch eine Inspiration, selber achtsam zu sein und Müll zu beseitigen. Nicht 
alles kann von der Stadt erledigt werden.  
 

4.) Hinweise und Termine  

Der Ortsbeirat hatte am 29. März in einer außerordentlichen Sitzung auf Antrag von Andreas 
Menzel die Einrichtung eines Covid-Testzentrums in Groß Glienicke gefordert. Inzwi-
schen gibt es ein Angebot der Johanniter-Unfallhilfe, donnerstags von 10 bis 16 Uhr in Groß 
Glienicke ein Testzentrum zu betreiben. Genaue Informationen dazu finden Sie auf 
www.gross-glienicke.de und in den Schaukästen. 
 
Die DHL und DPD prüfen zurzeit einen Standort im B-Plan 19-Gewerbegebiet an der L 20 
für ihre Logistik. Die Pläne sollen voraussichtlich im Mai im Ortsbeirat vorgestellt werden. 
 
In einem ersten Gespräch zum Groß Glienicker Uferkonflikt habe ich die neue Uferwegsbe-
auftragte Frau Hartleb in den Ortsbeirat Groß Glienicke eingeladen. Sie hat angekündigt, 
dass sie ihre Arbeit im Juni den Stadtverordneten vorstellen und im Juni auch unseren Orts-
beirat besuchen werde.  
 
Aktuelle Informationen finden sie auf unserer website: www.gross-glienicke.de  
Der Ortsbeirat tagt wieder am 18. Mai.  
Antragsschluss ist der 3. Mai.  

Winfried Sträter, Ortsvorsteher 
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BESCHLUSS 
der 22. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Groß Glienicke - 

Videokonferenz am 13.04.2021 

 
 Pressearbeit zu den Besucherproblemen am Groß Glienicker und Sacrower See 

Vorlage: 21/SVV/0262 
  

   
 
Der Ortsbeirat bittet den Oberbürgermeister, zum Sommer durch 
Presseveröffentlichungen auf die Probleme des Groß Glienicker und des Sacrower 
Sees beim sommerlichen Besucherandrang aufmerksam zu machen. Insbesondere 
soll darauf hingewiesen werden, dass an den Sommerwochenenden im weiten 
Umfeld der Seen große Parkprobleme für PKW bestehen. Außerdem liegt der 
Sacrower See in einem Naturschutzgebiet, daher gelten diverse 
Nutzungseinschränkungen am Seeufer und auf dem Wasser. 
 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit 6 Ja-Stimmen angenommen, 
bei einer Nein-Stimme 
und einer Stimmenthaltung. 

 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder 
des Ortsbeirates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite Begründung beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 14. April 2021  K. Klingner 
  Schriftführerin 
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BESCHLUSS 
der 22. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Groß Glienicke - 

Videokonferenz am 13.04.2021 

 
 Abwasserbeseitigungsgebühren von im Ortsteil Groß Glienicke anfallenden Abwässern, 

die ins Klärwerk Berlin-Ruhleben geleitet werden 
Vorlage: 21/SVV/0263 

  

  
Der Oberbürgermeister wird gebeten, für den Ortsteil Groß Glienicke die Gebühren 
für die Abwasserbeseitigung der im Ortsteil anfallenden Abwässer transparent zu 
belegen.  
 
Der Ortsbeirat bittet dabei auch um Darlegung, wie die Forderung nach lediglich 
kostendeckenden Gebühren eingehalten wird.  
 
Der Stellungnahme des Oberbürgermeisters sieht der Ortsbeirat mit besonderem 
Interesse - möglichst bis Ende Mai 2021 - entgegen. 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit 4 Ja-Stimmen angenommen, 
bei 4 Stimmenthaltungen. 

 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder 
des Ortsbeirates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite Begründung beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 14. April 2021  K. Klingner 
  Schriftführerin 
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BESCHLUSS 
der 22. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Groß Glienicke - 

Videokonferenz am 13.04.2021 

 
 Gefahrlose Bushaltestelle, ggf. Bedarfsampel B2 zum Betreten der Bushaltestellen 

Vorlage: 21/SVV/0378 
  

  
 
 
Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam wird gebeten, zeitnah eine 
gefahrlose Erreichung, insbesondere der nördlichen Haltestelle Theodor-Fontane-
Str., vor deren Eröffnung zu realisieren. Sollte dies nicht o. W. möglich sein, bitten 
wir unverzüglich an den neuen Bushaltestellen der B2 (Theodor-Fontane-Str.) 
temporäre Bedarfsampeln zu installieren, damit Fußgänger mit und ohne Handicap 
gefahrlos die neuen behindertengerechten Bushaltestellen betreten können. 
 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit 5 Ja-Stimmen angenommen, 
bei 3 Nein-Stimmen. 

 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder 
des Ortsbeirates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite Begründung beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 14. April 2021  K. Klingner 
  Schriftführerin 
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